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Vorwort 

Der hier vorgelegte 15. Band der Entscheidungssammlung der Verfassungs-
gerichte der Länder enthält Entscheidungen der Verfassungsgerichte der Länder 
Bremen, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus dem Jahre 2004. Zwar kann auch 
dieser Band dem interessierten Leser nur einen Ausschnitt aus der breit gefächer-
ten Entscheidungstätigkeit der beteiligten Verfassungsgerichte darstellen. Gleich-
wohl ermöglicht die Zusammenstellung der wichtigsten Entscheidungen einerseits 
einen repräsentativen Gesamtüberblick über die Rechtsprechung der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit der Länder, anderseits werden erneut die durch die verschie-
denartige Regelung ihrer Zuständigkeit bedingten Unterschiede zwischen den 
einzelnen Landesverfassungsgerichten deutlich. 

Bei etwa der Hälfte der abgedruckten Entscheidungen geht es um Verfas-
sungsbeschwerden bzw. Grundrechtsklagen sowie kommunale Verfassungsbe-
schwerden. Inhaltlich betreffen die Entscheidungen über Verfassungsbeschwer-
den zu einem großen Teil die Klärung prozessualer Fragen dieser Verfahrensart. 
Hervorzuheben sind die auch das materielle Recht aufarbeitenden Entscheidun-
gen zum kommunalen Verfassungs- und Finanzverfassungsrecht und zum Hoch-
schulrecht. 

Die andere Hälfte der Entscheidungen entstammt den herkömmlichen Auf-
gabengebieten von Staatsgerichtshöfen: Organstreitigkeiten, Normenkontrollkla-
gen und Wahlprüfungsverfahren. Dabei betreffen die Organstreitigkeiten Fragen 
des Pariamentsrechts und der Volksgesetzgebung. Die Normenkontrollklagen 
befassen sich mit Problemen des Haushaltsrechts, des kommunalen Finanzaus-
gleichs und der Mitbestimmung. Die Wahlprüfungsverfahren schließlich haben 
die Fragen des gleichen Erfolgswertes der abgegebenen Stimmen sowie der Chan-
cengleichheit im Wahlkampf zum Gegenstand. 

Mithin bildet auch dieser Band wieder die Vielfalt der verfassungsrechtlichen 
Fragestellungen in den Ländern ab und dokumentiert die Arbeit der einzelnen 
Landesverfassungsgerichte. Damit wird er der Aufgabenstellung der Reihe, den 
wissenschaftlichen Diskurs über die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung in 



VI Vorwort 

den Ländern zu fördern, vorzüglich gerecht. Den beteiligten Gerichten sei ge-
dankt, dass sie ihre Entscheidungen beigesteuert haben. Besonderer Dank gebührt 
auch dem Verlag. Es ist schließlich nicht selbstverständlich, dass er der interessier-
ten Öffentlichkeit, der Wissenschaft und auch den Verfassungsgerichten dieses 
Forum bereitstellt. 

Wilhelm Rapp 

Präsident des Hamburgischen Verfassungsgerichts 
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Verfassungsbeschwerde gegen Gesetz - Subsidiaritätsgrundsatz 3 

Nr. 1 

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität ist die von einem bei einem 
bisher städtischen Krankenhausbetrieb beschäftigten Angestellten des öf-
fentlichen Dienstes erhobene Verfassungsbeschwerde gegen das die Priva-
tisierung des Krankenhausbetriebes anordnende Krankenhausunterneh-
mens-Gesetz unzulässig. Obwohl gegen das Gesetz selbst kein fachge-
richtlicher Rechtsschutz eröffnet ist, kann der Angestellte in zumutbarer 
Weise wirkungsvollen Rechtsschutz durch Anrufung der Arbeitsgerichte 
erlangen. Die Durchführung des fachgerichtlichen Verfahrens vor Erhe-
bung einer Verfassungsbeschwerde ermöglicht auf Grund der besonderen 
Kenntnisse der Arbeitsgerichte eine Vorklärung der tatsächlichen und ein-
fachrechtlichen, spezifisch arbeitsrechtlichen Fragen im Hinblick auf die 
Auswirkungen der Privatisierung auf das Arbeitsverhältnis. 

Verfassung von Berlin Art. 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 36 

Gesetz über den Verfassungsgerichtshof §§ 49 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2; 50 

Bürgerliches Gesetzbuch § 613a 

Beschluss vom 29. J anuar 2004 - VerfGH 143/00 -

in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde des Herrn W. 

gegen 

das Gesetz zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
eines Unternehmens der städtischen Krankenhäuser (Krankenhausunternehmens-
Gesetz) vom 30. November 2000 (GVB1. S. 503) 

Beteiligte gem. § 53 Abs. 3 VerfGHG iVm § 44 VerfGHG: 

1. Abgeordnetenhaus von Berlin 
2. Senat von Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Soziales und Verbraucherschutz 

Entsche idungsforme l : 

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 
Das Verfahren ist gerichtskostenfrei. 
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4 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin 

Auslagen werden nicht erstattet. 

Gründe: 

I. 

1. Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Verfassungsbeschwerde 
unmittelbar gegen das Gesetz zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung eines Unternehmens der städtischen Krankenhäuser (Kranken-
hausunternehmens-Gesetz) vom 30.11.2000 (GVB1. S. 503). 

Das Krankenhausunternehmens-Gesetz hat auszugsweise folgenden Wort-
laut: 

§ 1 

Das Land Berlin fasst gemäß § 31 Abs. 1 S. 2 des Landeskrankenhausgesetzes in 
der Fassung vom 1. Dezember 1999 (GVB1. 2000 S. 208), das durch Artikel V des 
Gesetzes vom 20. April 2000 (GVB1. S. 286) geändert worden ist, die in der An-
lage aufgeführten städtischen Krankenhäuser dadurch zusammen, dass diese ein-
zeln mit Wirkung zum 1. Januar 2001 auf eine zuvor gegründete oder erworbene 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die dezentral organisiert ist und in der die 
einzelnen Krankenhäuser oder zusammengefassten Standorte als Profit-Center 
mit Budget- und Personalverantwortung geführt werden und deren Alleingesell-
schafter das Land Berlin ist, im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 
durch Einbringung übertragen werden. 

§ 2 

(1) Die Gesellschaft wird nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages geführt und 
übernimmt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maßgabe eines Personal-
überleitungsvertrages. Der Gesellschaftsvertrag soll nach folgenden Grundsätzen 
gestaltet werden: 

1. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben von Krankenhäusern, die Sicher-
stellung, dass der im jeweiligen Krankenhausplan des Landes Berlin der Gesell-
schaft auferlegte und festgelegte Versorgungsauftrag erfüllt wird, sowie die Mög-
lichkeit der Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben. 

2. Alleiniger Gesellschafter ist das Land Berlin. 

3. Die in der Anlage aufgeführten städtischen Krankenhäuser werden gemäß § 1 
mit allen Aktiva und Passiva in die Gesellschaft durch Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlage eingebracht. 

[4.-10.] 

LVerfGE 15 



Verfassungsbeschwerde gegen Gesetz — Subsidiaritätsgrundsatz 5 

Der Personalüberleitungsvertrag soll nach folgenden Grundsätzen gestaltet wer-
den: 

11. Zur Absicherung der Arbeitsverhältnisse der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie im Hinblick auf die betroffenen Beamtinnen und Be-
amten wird zwischen dem Land Berlin und der Gesellschaft ein Personalüberlei-
tungsvertrag geschlossen, an dem die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr, die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, der Deutsche Beam-
tenbund und der Marburger Bund zu beteiligen sind. Ziel ist es, durch den Perso-
nalüberleitungsvertrag die beim Land Berlin erworbenen Rechte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in vollem Umfang zu garantieren. Um dies sicherzu-
stellen, wird die Gesellschaft unverzüglich die Mitgliedschaft bei den Arbeitgeber-
verbänden des öffentlichen Dienstes in Berlin beantragen. Den betroffenen Be-
amtinnen und Beamten wird nach Maßgabe der geltenden beamtenrechtlichen Be-
stimmungen eine Fortsetzung ihrer Tätigkeit in der Gesellschaft ermöglicht. 

12. Die Gesellschaft tritt der Vereinbarung über den Umgang mit der Personal-
überhangsituation und zur Beschäftigungssicherung vom 27. September 1999 bei, 
die zwischen dem Land Berlin, den Krankenhausbetrieben des Landes Berlin, dem 
Max-Bürger-Zentrum für Sozialmedizin, Geriatrie und Altenhilfe gGmbH einer-
seits sowie dem Hauptpersonalrat des Landes Berlin, den Personalräten der Kran-
kenhausbetriebe des Landes Berlin, dem Betriebsrat des Max-Bürger-Zentrums 
sowie der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr — Bezirks-
verwaltung Berlin - , der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - Landesverband 
Berlin und Brandenburg —, dem Marburger Bund - Landesverband Berlin-Bran-
denburg — andererseits abgeschlossen wurde. 

[13.-16.] 

(2) ... 

§ 3 

Die Gesellschaft ist Vermögensnachfolgerin der in der Anlage aufgeführten städti-
schen Krankenhäuser. 

§ 5 

Änderung von Gesetzen 

(1) Das Landeskrankenhausgesetz in der Fassung vom 1. Dezember 1999 (GVB1. 
2000 S. 208), geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 20. April 2000 (GVB1. S. 
286), wird wie folgt geändert: 

[1·] 

2. § 31 wird wie folgt gefasst: 
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„§31 

Rechtsform, Rechtsgrundlagen, Aufsicht 

Der Senat von Berlin kann Krankenhausbetriebe nach Maßgabe eines Errich-
tungsgesetzes zu einem zentralen Krankenhausbetrieb zusammenfassen." [...] 

[3.-5.] 

(2) . . . 

§ 7 

Inkrafttreten 

Die §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes treten am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz am 1. Ja-
nuar 2001 in Kraft. 

Anlage 

Krankenhaus Am Urban 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Kreuzberg — 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Schöneberg — 
Krankenhaus im Friedrichshain 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Friedrichshain -
Krankenhaus Hellersdorf 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Hellersdorf -
Krankenhaus Neukölln 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Neukölln -
Krankenhaus Prenzlauer Berg 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Prenzlauer Berg -
Krankenhaus Reinickendorf 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Reinickendorf -
Krankenhaus Spandau 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Spandau -
Wenckebach-Krankenhaus 
- Krankenhausbetrieb von Berlin-Tempelhof — 

Die in der Anlage genannten Krankenhäuser wurden auf der Grundlage des 
Krankenhausunternehmens-Gesetzes in eine zuvor gegründete GmbH einge-
bracht, die am 20.11.2000 als NET-GE Kliniken für Berlin GmbH ins Handelsre-
gister eingetragen worden war und im Laufe des Jahres 2001 in Vivantes 
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH (im Folgenden: V. GmbH) umbe-
nannt wurde. 
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Ferner schloss das Land Berlin mit der V. GmbH einen Personalüberlei-
tungsvertrag ab, in dessen § 2 Abs. 1 es heißt, dass die V. GmbH gem. § 613a 
BGB in die Rechte und Pflichten aus den am 1.1.2001 bestehenden Arbeitsver-
hältnissen bei den betroffenen Krankenhausbetrieben des Landes Berlin mit ihren 
Arbeitnehmern eintritt. Dies gilt nicht für diejenigen, die dem Ubergang des Ar-
beitsverhältnisses fristgemäß widersprochen haben. Nach § 3 Abs. 1 des Perso-
nalüberleitungsvertrages finden auf die von der V. GmbH übernommenen Ar-
beitsverhältnisse auch künftig die bisher maßgebenden Tarifverträge Anwendung. 
Die Beschäftigten werden nach § 7 des Vertrages über die bevorstehende Uber-
leitung unterrichtet. Dabei ist der Hinweis aufzunehmen, dass der einzelne Be-
schäftigte der Uberleitung innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Erhalt 
dieses Schreibens widersprechen kann. Die Beschäftigten sind dabei ausdrücklich 
darauf aufmerksam zu machen, dass im Falle des Widerspruchs — sofern ein dem 
arbeitsvertraglichen Beschäftigungsanspruch entsprechender Einsatz im Bereich 
des Landes Berlin nicht möglich ist — eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht ausgeschlossen werden kann. In § 9 des Vertrages verpflichtet sich die Ge-
sellschaft, unverzüglich die Mitgliedschaft bei einem Arbeitgeberverband oder 
beiden Arbeitgeberverbänden des öffentlichen Dienstes in Berlin zu beantragen 
(Abs. 1) und unverzüglich eine Beteiligung bei der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) zu beantragen, wobei sie eine mindestens gleichwertige 
Versorgung gewährleistet, wenn eine Beteiligung nicht zustande kommt (Abs. 2). 

2. Der Beschwerdeführer war bisher als Angestellter des Landes Berlin im 
städtischen Krankenhaus Neukölln beschäftigt. Mit seiner am 20. November 2000 
eingereichten Verfassungsbeschwerde beantragt er, das Krankenhausunterneh-
mens-Gesetz für verfassungswidrig und nichtig zu erklären. 

Der Beschwerdeführer rügt, durch das Krankenhausunternehmens-Gesetz 
und die mit diesem Gesetz verbundenen Eingriffsmaßnahmen in Gestalt des Per-
sonalüberleitungsvertrages in seinen Rechten nach Art. 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 
23, 24 und 36 der Verfassung von Berlin — VvB — verletzt zu sein. Insbesondere 
das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit stehe unter dem Vorbehalt der 
verfassungsmäßigen Ordnung. Das Krankenhausunternehmens-Gesetz und der 
auf ihm beruhende Personalüberleitungsvertrag gehörten nicht zur verfassungs-
mäßigen Ordnung, da es eine Kompetenznorm für die Privatisierung der städti-
schen Krankenhausbetriebe weder in der Berliner Verfassung noch in anderen 
Berliner Rechtsnormen gebe. § 31 Landeskrankenhausgesetz enthalte in seiner 
alten Fassung keine entsprechende Kompetenznorm. Auch sei die Führung des 
sozialen Versorgungsbetriebs „Krankenhaus" eine Aufgabe, die nicht an bloßen 
Erwerbschancen orientiert sein dürfe. Sie sei vielmehr nach sozialpolitischen 
Grundsätzen zu erfüllen. Mit der Zentralisierung und Privatisierung der städti-
schen Krankenhäuser könne das Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip im Bereich 
des öffentlichen Gesundheitswesens nicht aufrecht erhalten werden. Dies ver-
stoße auch gegen EU-Recht. Außerdem kollidiere das Krankenhausunterneh-
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mens-Gesetz mit dem Krankenhausfinanzierungs-Gesetz, das von wirtschaftlich 
eigenständigen Betrieben ausgehe. Die Umsetzung des Krankenhausunterneh-
mens-Gesetzes stelle weiter einen erheblichen Eingriff in die bezirkliche Selbst-
verwaltung dar (Art. 66 Abs. 2 VvB), da die städtischen Krankenhausbetriebe als 
nichtrechtsfähige Anstalten in die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungen fielen. 
Schließlich macht der Beschwerdeführer geltend, dass er als bisheriger Beschäf-
tigter des Krankenhauses Neukölln durch § 2 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 11 Kran-
kenhausunternehmens-Gesetz in Verbindung mit der Präambel und nach § 7 des 
Personalüberleitungsvertrages in seinen Rechten verletzt werde, da sein Arbeits-
verhältnis zum 1.1.2001 auf die V. GmbH übergehe. Er sei durch die Rechtsnorm 
selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen, denn es bedürfe keines besonderen 
Vollziehungsaktes. Da die neue GmbH mit einem Schuldenberg von ca. 300 bis 
500 Mio. DM starte, könne ein „gewollter Konkurs" dieser Gesellschaft in den 
nächsten Jahren bzw. ein Weiterverkauf an einen privaten Investor nicht ausge-
schlossen werden. Wegen dieses Risikos und der damit verbundenen Konsequen-
zen würde bei einer Verweisung auf den Rechtsweg das Instrument der Verfas-
sungsbeschwerde ins Leere laufen und ihm, dem Beschwerdeführer, ein schwerer 
und unabwendbarer Nachteil entstehen. Die Verfassungsbeschwerde sei auch von 
allgemeiner Bedeutung, da das Land Berlin als erstes Bundesland alle seine städti-
schen Krankenhausbetriebe zentralisiere und privatisiere. Eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs sei geboten, um die Rechtsunsicherheit im Berliner Ge-
sundheitswesen - bei Patienten und den Beschäftigten der städtischen Kranken-
hausbetriebe — abschließend zu beenden. 

Der gleiche Senat, der den Berliner Stadtreinigungsbetrieben den Bestand als 
Anstalt des öffentlichen Rechts zusichere, zentralisiere und privatisiere die städti-
schen Krankenhausbetriebe. Nach Art. 10 VvB dürfe aber nicht willkürlich Glei-
ches ungleich behandelt werden. Es gebe keinen sachlichen Differenzierungs-
grund, dass ein Beschäftigter eines städtischen Krankenhauses privatrechtlich ar-
beite, aber ein Musiker des Berliner Philharmonischen Orchesters öffentlich-
rechtlich spiele. Der Gleichheitssatz nach Art. 10 VvB sei auch deswegen verletzt, 
weil der Personalüberleitungsvertrag die Rechte von Beamten und Angestellten 
unterschiedlich regele. Denn nur den Angestellten, die dem Übergang iSd § 613a 
BGB widersprächen, werde die Kündigung angedroht. 

Es sei auch nicht richtig, dass die auf die V. GmbH übergeleiteten Beschäfti-
gungsverhältnisse vollen Bestandsschutz genössen. Die in § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 11 
Krankenhausunternehmens-Gesetz ausgesprochene Garantie, durch den Perso-
nalüberleitungsvertrag die beim Land Berlin erworbenen Rechte der Arbeitneh-
mer in vollem Umfang sicherzustellen, werde nicht eingehalten. Hierin liege ein 
Verstoß gegen Art. 23 VvB. Rentenanwartschaften der gesetzlichen Sozialversi-
cherung unterlägen dem Eigentumsschutz. Ähnliches müsse auch für Ansprüche 
der Zusatzversorgung durch die VBL gelten. Eingriffe in solche Anwartschaften 
könne der Gesetzgeber nur durch gesetzliche Regelungen vornehmen, wenn sie 
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im öffentlichen Interesse dringend geboten und verhältnismäßig seien. Das Kran-
kenhausunternehmens-Gesetz enthalte keine Regelung über den weiteren Bestand 
der Anwartschaften der VBL sowie deren Weiterführung für die Angestellten des 
öffentlichen Dienstes. Dem Betriebsübergang könne deswegen nur unter dem 
Vorbehalt zugestimmt werden, dass der Arbeitgeber vertraglich versichere, dass 
die in der VBL erworbenen Rechte ungeschmälert blieben, und dass per Vertrag 
klar geregelt und zugesagt werde, dass die Tätigkeit in der V. GmbH dem öffentli-
chen Dienst gleichgestellt sei. Die jetzige Bemühenszusage nach § 9 des Personal-
überleitungsvertrages zur VBL-Versorgungsrente und die fehlende Generalklausel 
nach § 29 Abs. 7 BAT bedeuteten eine wesentliche Schlechterstellung seines mit 
dem Land Berlin abgeschlossenen Arbeitsvertrages. Im Ergebnis sei der Personal-
überleitungsvertrag daher nicht rechtsgültig. 

3. Gem. § 53 Abs. 3 VerfGHG iVm § 44 VerfGHG ist dem Abgeordneten-
haus von Berlin und dem Senat von Berlin Gelegenheit gegeben worden, sich zu 
der Verfassungsbeschwerde zu äußern. 

Der Senat von Berlin hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig. Der 
Beschwerdeführer sei durch das Krankenhausunternehmens-Gesetz nicht unmit-
telbar in seinen Rechten berührt. Sein Beschäftigungsverhältnis ändere sich näm-
lich nicht aufgrund des Krankenhausunternehmens-Gesetzes. Vielmehr gehe das 
Arbeitsverhältnis u.a. nach Maßgabe des § 613a BGB und des Personalüberlei-
tungsvertrages auf die V. GmbH über. Der Beschwerdeführer sei gehalten, den 
Rechtsweg auszuschöpfen. Er müsse zunächst die sich aus der Umsetzung des 
Krankenhausunternehmens-Gesetzes ergebenden und ihn unmittelbar treffenden 
Rechtsakte vor den Fachgerichten angreifen. Die Sache sei weder von allgemeiner 
Bedeutung noch drohe dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer 
Nachteil. Außerdem werde der Beschwerdeführer durch das Krankenhausunter-
nehmens-Gesetz nicht in seinen in der Verfassung von Berlin garantierten Rech-
ten verletzt. Der Beschwerdeführer könne zudem im Rahmen seiner Verfassungs-
beschwerde nur Verletzungen seiner Grundrechte geltend machen. Die Verfas-
sungsbeschwerde sei hingegen kein Instrumentarium, um Verstöße gegen sons-
tige, nicht drittschützende Regelungen zu rügen. Das Krankenhausunternehmens-
Gesetz verstoße schließlich unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt gegen mate-
rielles Recht. 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin verweist ebenfalls darauf, dass die Verfas-
sungsbeschwerde unzulässig sei, weil der Beschwerdeführer durch das Kranken-
hausunternehmens-Gesetz nicht unmittelbar betroffen sei. Der Beschwerdeführer 
übersehe, dass die V. GmbH nicht durch das Krankenhausunternehmens-Gesetz 
selbst gegründet werde, sondern dass durch das Gesetz nur die Grundlage hierfür 
geschaffen werde. In einem zweiten Schritt habe es der Einbringung der städti-
schen Krankenhausbetriebe in die V. GmbH bedurft. Ferner seien ein Gesell-
schaftsvertrag sowie ein Personalüberleitungsvertrag zu vereinbaren gewesen. 
Auch insoweit seien also zusätzlich zu der gesetzlichen Regelung im Kranken-
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hausunternehmens-Gesetz besondere Rechtsakte erforderlich. Entsprechend sei 
den bei den betroffenen städtischen Krankenhausbetrieben Beschäftigten unter 
Hinweis auf § 613a BGB die Möglichkeit eingeräumt worden, gegen den Über-
gang des jeweiligen Arbeitsverhältnisses auf die neue GmbH Widerspruch einzu-
legen. Ein solches Widerspruchsrecht bestehe nur, wenn der Betriebsübergang auf 
einem Rechtsgeschäft beruhe. Im Übrigen sei es dem Beschwerdeführer nach 
dem Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde durchaus möglich 
und auch zuzumuten, zunächst den Rechtsweg auszuschöpfen, indem er gegen die 
ihn unmittelbar betreffenden Maßnahmen, etwa gegen die Überleitung seines Ar-
beitsverhältnisses auf die V. GmbH, vorgehe. Schließlich sei die Verfassungsbe-
schwerde unbegründet. 

II. 

Die gegen das Krankenhausunternehmens-Gesetz innerhalb der für Verfas-
sungsbeschwerden gegen Gesetze geltenden Jahresfrist des § 51 Abs. 2 VerfGHG 
eingelegte Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. 

1. Gem. § 49 Abs. 1 VerfGHG kann jedermann Verfassungsbeschwerde mit 
der Behauptung erheben, durch die öffentliche Gewalt des Landes Berlin in einem 
seiner in der Verfassung von Berlin enthaltenen subjektiven Rechte verletzt zu 
sein. § 50 VerfGHG verlangt für die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde, 
dass der Beschwerdeführer in der Begründung seiner Beschwerde hinreichend 
deutlich einen Sachverhalt vorträgt, aus dem sich die konkrete Möglichkeit der 
Verletzung eines ihm von der Verfassung von Berlin verbürgten Rechts ergibt. 
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, § 1 und § 2 Abs. 1 S. 1 und S. 2 
Nr. 11 Krankenhausunternehmens-Gesetz verletzten Art. 18, 22, 24 und 36 VvB, 
ist seine Verfassungsbeschwerde schon deswegen unzulässig, weil die genannten 
Verfassungsnormen jedenfalls in diesem Zusammenhang keine mit der Verfas-
sungsbeschwerde rügefähigen subjektiven Rechte gewähren (Beschl. v. 22.5.1996 
- VerfGH 34/96 - LVerfGE 4, 62, 64, zu Art. 22 VvB; v. 20.8.1997 - VerfGH 
101/97 - LVerfGE 7, 3, 8, zu Art. 18, 36 VvB sowie v. 26.10.2000 - VerfGH 
116/00 —, zu Art. 24 VvB). Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von 
Art. 6, 8 und 15 VvB behauptet, genügt sein Beschwerdevorbringen nicht den — 
an die Frist des § 51 Abs. 2 VerfGHG gebundenen — Substantiierungsanforde-
rungen in § 49 Abs. 1, § 50 VerfGHG, denn der Beschwerdeführer hat nicht aus-
reichend dargelegt, aus welchen Gründen er sich durch das Krankenhausunter-
nehmens-Gesetz gerade in diesen Grundrechten verletzt fühlt. Auch hinsichtlich 
Art. 10 VvB dürfte es an einer hinreichenden Substantiierung fehlen, denn der 
Beschwerdeführer beanstandet insofern lediglich pauschal, dass Angestellte des 
öffentlichen Dienstes und Beamte bzw. die bislang städtischen Krankenhäuser im 
Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen des Landes Berlins 
unterschiedlich behandelt würden. Es reicht aber für die Erfüllung der Substanti-
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ierungspflicht in Bezug auf die Verletzung des Gleichheitssatzes nicht aus, dass 
Vergleichspaare genannt und daraus die beanstandete Ungleichheit abgeleitet wird 
(BVerfGE 49, 1, 8). 

2. Die im Übrigen in Bezug auf die ausreichende Substantiierung der Verfas-
sungsbeschwerde und die unmittelbare Betroffenheit des Beschwerdeführers 
durch das Krankenhausunternehmens-Gesetz bestehenden Fragen können des-
wegen auf sich beruhen, weil die Verfassungsbeschwerde jedenfalls im Hinblick 
auf den Subsidiaritätsgrundsatz unzulässig ist. 

Nach den allgemeinen Grundsätzen der Subsidiarität hat der Beschwerdefüh-
rer alle nach Lage der Sache zur Verfugung stehenden und ihm zumutbaren pro-
zessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um vor Erhebung der Verfassungsbe-
schwerde eine Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu erwir-
ken bzw. eine Grundrechtsverletzung zu verhindern (Beschl. v. 31.7.1998 — 
VerfGH 80/97 - LVerfGE 9, 33, 35; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 63, 77, 78; 
85, 80, 86). Ausprägung dieses Subsidiaritätsgrundsatzes ist das Gebot der 
Rechtswegerschöpfung gem. § 49 Abs. 2 S. 1 VerfGHG. Danach kann, wenn ge-
gen die behauptete Rechtsverletzung der Rechtsweg eröffnet ist, die Verfassungs-
beschwerde zulässigerweise erst dann erhoben werden, wenn dieser erschöpft ist. 
Die Unzulässigkeit einer gegen eine Rechtsnorm gerichteten Verfassungsbe-
schwerde kann sich nach diesen Grundsätzen daraus ergeben, dass der Beschwer-
deführer, obwohl gegen die Norm selbst kein fachgerichtlicher Rechtsweg eröff-
net ist, in zumutbarer Weise einen wirkungsvollen Rechtsschutz zunächst durch 
Anrufung der Fachgerichte erlangen kann (Urt. v. 31.10.1996 - VerfGH 54/96 -
LVerfGE 5, 49, 53; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 71, 305, 336; 74, 69, 74). 

Die Auslegung einfacher Gesetze wie des Krankenhausunternehmens-Ge-
setzes ist Aufgabe der Fachgerichte. Es ist demgegenüber grundsätzlich nicht 
Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, einfachrechtliche Bestimmungen auszule-
gen und die zur Anwendung der Vorschriften erforderliche Ermitdung und Wür-
digung des Sachverhalts vorzunehmen. Der Grundsatz der Subsidiarität stellt un-
ter anderem sicher, dass dem Verfassungsgerichtshof infolge der fachgerichtlichen 
Vorprüfung der Beschwerdepunkte nicht nur die abstrakte Rechtsfrage und der 
Sachvortrag des Beschwerdeführers unterbreitet werden, sondern auch die Beur-
teilung der Sach- und Rechtslage durch ein für die jeweilige Materie zuständiges 
Gericht. Zur Herbeiführung einer Vorklärung der tatsächlichen und einfachrecht-
lichen Lage ist ein Beschwerdeführer daher gehalten, zunächst Rechtsschutz vor 
den Fachgerichten zu suchen. Der Vorklärung durch die Fachgerichte kommt 
insbesondere dort Bedeutung zu, wo die Beurteilung der mit der Verfassungsbe-
schwerde erhobenen Rügen die Prüfung tatsächlicher oder einfachrechtlicher Fra-
gen voraussetzt, für die das Verfahren vor den Fachgerichten besser geeignet ist 
(vgl. zum Bundesrecht BVerfGE 55, 244, 247; 86, 382, 386 ff). 

So liegt der Fall hier. Der Beschwerdeführer hat bzw. hatte die Möglichkeit, 
vor der Einlegung einer Verfassungsbeschwerde arbeitsgerichtlichen Rechtsschutz 
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zu erlangen, der den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 15 Abs. 4 
S. 1 VvB an einen tatsächlich und rechtlich wirksamen Rechtsschutz genügt (vgl. 
zum Bundesrecht: BVerfGE 71, 305, 336 f). 

Die Auswirkungen des Krankenhausunternehmens-Gesetzes auf sein Ar-
beitsverhältnis kann der Beschwerdeführer im Wege der Feststellungsklage nach 
§ 256 Abs. 1 ZPO klären lassen mit dem Antrag festzustellen, dass sein Arbeits-
verhältnis zum Land Berlin fortbesteht und nicht zum 1.1.2001 auf die V. GmbH 
übergegangen ist (zur Zulässigkeit eines Feststellungsantrags vgl. BAG AP 
Nr. 172, 215 zu § 613a BGB; BAG AP Nr. 1 zu UniversitätsG Saarland; BAG BB 
1996, 2413; vgl. auch LArbG Berlin, Beschl. v. 7.3.2000 - 3 Sa 2740/99 - , Juris-
Ausdruck S. 3, 4 — zum Berliner Bäder-Anstaltsgesetz). Das fachgerichtliche Ver-
fahren ermöglicht eine Klärung der tatsächlichen und einfachrechtlichen Fragen, 
mithin auch die Klärung, inwieweit sich das Gesetz überhaupt auf die Rechtsposi-
tion des Beschwerdeführers auswirken kann. 

a) Dazu müsste arbeitsgerichtlich neben der erforderlichen Ermittlung noch 
offener Sachverhaltsfragen geklärt werden, ob die in § 1 Krankenhausunterneh-
mens-Gesetz angeordnete Zusammenfassung der städtischen Krankenhäuser, die 
eine Privatisierung der bisher rechtlich unselbständigen städtischen Krankenhäu-
ser (vgl. § 31 Landeskrankenhausgesetz a.F.) darstellt, ein sog. Betriebsübergang 
ist und ob dieser den Übergang der Arbeitsverhältnisse zur Folge hat. In diesem 
Zusammenhang ist maßgeblich, ob ein Betriebsübergang durch Gesetz (sog. Ge-
samtrechtsnachfolge) auf Grund des Krankenhausunternehmens-Gesetzes als 
einem sog. Organisationsgesetz (vgl. Trümmer PersR 1993, 473, 476) vorliegt oder 
aber ein Betriebsübergang durch Rechtsgeschäft mit der Folge des § 613a Abs. 1 
S. 1 BGB, wonach der neue Inhaber des Betriebs in die Rechte und Pflichten aus 
den im Zeitpunkt des Ubergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen eintritt. Der 
Begriff des Rechtsgeschäfts wird weit verstanden und erfasst alle Fälle einer Fort-
führung der wirtschaftlichen Einheit im Rahmen vertraglicher oder sonst rechts-
geschäftlicher Beziehungen, wobei bisheriger Inhaber des Betriebs auch ein öf-
fentlicher Rechtsträger sein kann, der zugleich Alleingesellschafter des Überneh-
mers ist (BAGE 92, 251, 256; BAG AP Nr. 131, 209 zu § 613a BGB). Dabei hat 
das Bundesarbeitsgericht entschieden, der Annahme eines Betriebsübergangs nach 
§ 613a BGB stehe nicht entgegen, dass der Übergang des Betriebes kraft Gesetzes 
erfolgt, wenn der neue Inhaber in den Besitz der Betriebsmittel durch ein Rechts-
geschäft gelangt (BAGE 85, 312, 320 f, BAG AP Nr. 215 zu § 613a BGB). Im 
Einzelnen stellen sich hier somit spezifisch arbeitsrechtliche Abgrenzungsfragen, 
die zudem eine weitere Sachverhaltsermittlung im Hinblick auf die Einzelheiten 
der Gründung der V. GmbH und der Einbringung der Krankenhäuser in diese 
erfordern. 

Die Einordnung als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Betriebsübergang 
ist zum einen entscheidend für die Frage, ob und in welcher Weise die Arbeits-
verhältnisse der bei dem alten Betrieb Beschäftigten auf den neuen Betrieb über-
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gehen. Denn im Fall eines rechtsgeschäftlichen Betriebsübergangs könnten mögli-
cherweise die privatrechtlichen Akte der Gründung der V. GmbH und die Ein-
bringung der städtischen Krankenhäuser als Sacheinlage ungeachtet einer etwaigen 
Verfassungswidrigkeit des Krankenhausunternehmens-Gesetzes wirksam sein und 
daher in jedem Fall den Übergang der Arbeitsverhältnisse gem. § 613a BGB auf 
die V. GmbH zur Folge haben. 

Zum anderen hängt von der Einordnung als gesetzlicher oder rechtsge-
schäftlicher Betriebsübergang ab, ob den Arbeitnehmern des übergehenden Be-
triebes ein sog. Widerspruchsrecht gegen den Ubergang ihrer Arbeitsverhältnisse 
zusteht. Ein derartiges Widerspruchsrecht hat das Bundesarbeitsgericht für die 
Fälle des rechtsgeschäftlichen Betriebsübergangs durch Auslegung der Vorschrift 
des § 613a BGB entnommen, weil dem Arbeitnehmer gegen seinen Willen kein 
anderer Arbeitgeber aufgezwungen werden kann (BAG AP Nr. 1 zu § 613a BGB). 
Demgegenüber sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge kraft Gesetzes oder eines sonstigen Hoheitsaktes 
vollzogene Betriebsübergänge vom sachlichen Geltungsbereich des § 613a BGB 
ausgenommen (BAG AP Nr. 13, 131 zu § 613a BGB; BAGE 92, 251; BAG AP 
Nr. 219 zu § 613a BGB = Urt. v. 8.5.2001 - 9 AZR 95/00 - S. 8 f des Urteüsab-
drucks). Das BAG hat bisher nicht abschließend entschieden, ob es verfassungs-
rechtlich zulässig ist, den Ubergang von Arbeitsverhältnissen auch gegen den 
Willen der Arbeitnehmer durch Gesetz anzuordnen, eine Auslegung entsprechend 
§ 613a BGB aber als naheliegend bezeichnet (BAG AP Nr. 215 zu § 613a BGB; 
AP Nr. 1 zu Universitätsgesetz Saarland), wenn es auch ein Widerspruchsrecht 
nicht für erforderlich gehalten hat, sofern anstelle der Gebietskörperschaft eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts die Arbeitgeberfunktion wahrnimmt (BAG AP 
Nr. 219 zu § 613a BGB). 

Ob dem Beschwerdeführer ein Widerspruchsrecht gegen die Übernahme 
seines Arbeitsverhältnisses zugestanden hat, kann bedeutsam für die verfassungs-
rechtliche Beurteilung des vorliegenden Falles im Hinblick auf das Grundrecht der 
Berufsfreiheit (Art. 17 VvB) sein. Das Grundrecht der Berufsfreiheit garantiert 
neben der freien Wahl des Berufs auch die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Dabei 
bezieht sich die freie Arbeitsplatzwahl neben der Entscheidung für eine konkrete 
Beschäftigung auch auf den Willen des Einzelnen, diese beizubehalten oder auf-
zugeben. Das Grundrecht entfaltet seinen Schutz demnach auch dann, wenn der 
Staat den Einzelnen zur Annahme eines bestimmten Arbeitsplatzes zwingt oder 
die Aufgabe eines Arbeitsplatzes verlangt (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 84, 
133, 146; 85, 360, 372 f; 97, 169, 175; BAG AP Nr. 1, 102, 103 zu § 613a BGB). 
Es gibt demgegenüber keine Bestandsgarantie für den einmal gewählten Arbeits-
platz als solchen (Beschl. v. 20.8.1997 - VerfGH 101/96 - LVerfGE 7, 3, 10; vgl. 
zum Bundesrecht: BVerfGE 84, 133, 146). Das gilt auch für Arbeitsplätze im öf-
fentlichen Dienst. Das Grundrecht lässt die Organisationsgewalt des öffentlichen 
Arbeitgebers unberührt. Ein Beschwerdeführer kann deswegen nicht die Ent-
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Scheidung über die Abwicklung von Einrichtungen, bei denen er gearbeitet hat, 
angreifen (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 84, 133, 147). Entsprechend dient die 
Widerspruchsmöglichkeit nach der bundesarbeitsgerichtlichen Rechtsprechung 
dazu, den ungewollten Arbeitgeberwechsel zu vermeiden (BAG AP Nr. 1, 55 zu 
§ 613a BGB), wenn auch das Bundesarbeitsgericht offen gelassen hat, ob das Wi-
derspruchsrecht des Arbeitnehmers im Hinblick auf die freie Wahl des Arbeits-
platzes und die Vertragsfreiheit verfassungsrechtlich geboten ist (BAG AP 
Nr. 215 zu § 613a BGB). 

Die Prüfung, ob der Beschwerdeführer von der ihm jedenfalls tatsächlich 
eingeräumten Möglichkeit, dem Ubergang seines Arbeitsverhältnisses auf die V. 
GmbH zu widersprechen, form- und fristgerecht Gebrauch gemacht hat, fällt 
zudem in den Bereich fachgerichtlicher Sachverhaltsermitdung. Denn wäre der 
Beschwerdeführer Angestellter des Landes Berlin geblieben, käme es im Hinblick 
auf das Erfordernis eines Rechtsschutzbedürfnisses auf die Frage, ob tatsächlich 
auf Grund des Krankenhausunternehmens-Gesetzes ein den Ubergang der Ar-
beitsverhältnisse auslösender Betriebsübergang der städtischen Krankenhäuser auf 
die V. GmbH vorliegt, erst an, falls das Land Berlin gegenüber dem Beschwerde-
führer im Hinblick auf dessen Widerspruch eine (außerordentliche) Kündigung 
ausgesprochen hätte. In diesem Fall hätte der Beschwerdeführer zudem die Mög-
lichkeit der Kündigungsschutzklage vor den Arbeitsgerichten, im Rahmen derer er 
sich u.a. — nämlich außer einer fehlerhaften Sozialauswahl — darauf berufen 
könnte, dass kein Kündigungsgrund vorliege, weil kein wirksamer Betriebsüber-
gang stattgefunden habe. 

Sollte der Beschwerdeführer dem Ubergang seines Arbeitsverhältnisses nicht 
widersprochen haben, wäre zunächst fachgerichtlich zu beurteilen, ob der Be-
schwerdeführer der gerügten Verletzung des Grundrechts der Berufs freiheit durch 
den Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf die V. GmbH nicht durch eine Aus-
übung des Widerspruchsrechts hätte entgegenwirken müssen. Vor diesem Hinter-
grund hätten die Fachgerichte zu prüfen, ob der Widerspruch im Hinblick auf 
eine eventuell dann drohende (außerordentliche) Kündigung nicht zumutbar ge-
wesen wäre, obwohl Art. 17 VvB keinen unmittelbaren Schutz gegen den Verlust 
eines Arbeitsplatzes aufgrund privater Dispositionen und damit auch keinen un-
mittelbaren Schutz vor Kündigungen (Beschl. v. 26.9.1996 - VerfGH 76/95 -
LVerfGE 5, 30, 35) gewährt und dem Staat lediglich eine Schutzpflicht obliegt, 
der die geltenden Kündigungsvorschriften hinreichend Rechnung tragen 
(BVerfGE 84,133,147; 97,169,175). 

b) Hinsichtlich der Rüge des Beschwerdeführers, sein Eigentumsgrundrecht 
aus Art. 23 VvB sei verletzt, weil weder das Krankenhausunternehmens-Gesetz 
selbst noch § 9 Abs. 2 Personalüberleitungsvertrag sicherstellten, dass seine bei 
der VBL erworbenen Rechte ungeschmälert blieben, steht nach dem Vorbringen 
des Beschwerdeführer noch gar nicht fest, ob überhaupt eine Beschwer eintreten 
wird (vgl. BVerfGE 61, 260, 274). Hierzu wäre deswegen zunächst in tatsächlicher 

LVerfGE 15 



Verfassungsbeschwerde gegen Gesetz — Subsidiaritätsgrundsatz 15 

Hinsicht unter dem Blickwinkel des Rechtsschutzbedürfnisses fachgerichtlich zu 
ermitteln, ob die V. GmbH zwischenzeitlich an der VBL beteiligt ist oder ander-
weitig eine gleichwertige Versorgung gewährleistet hat (vgl. zur fachgerichtlichen 
Herleitung eines entsprechenden Verschaffungsanspruchs BAGE 99, 92, 97 f). 

Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Eingriffe in Art. 23 VvB hin-
sichtlich der fehlenden Gewährleistung seiner VBL-Zusatzversorgung bzw. der 
von ihm gerügten fehlenden Gleichstellung des Arbeitsverhältnisses bei der V. 
GmbH mit dem öffentlichen Dienst (vgl. § 29 Abs. 7 BAT) beruhen ohnehin 
nicht unmittelbar auf dem Krankenhausunternehmens-Gesetz, das vielmehr an-
ordnet, dass die erworbenen Rechte der Arbeitnehmer in vollem Umfang zu ga-
rantieren sind (§ 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 11). Das Ausmaß der konkreten Auswirkungen 
auf den Beschwerdeführer lässt sich damit nicht allein anhand des Personalüber-
leitungsvertrags beurteilen. Dieser stellt aber keinen Akt der öffentlichen Gewalt 
dar, der unmittelbar Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein könnte. Viel-
mehr ist der Beschwerdeführer hinsichtlich von ihm beanstandeter Regelungen 
des Personalüberleitungsvertrages gehalten, fachgerichtlichen Rechtsschutz in 
Anspruch zu nehmen. Es obliegt den Arbeitsgerichten als Fachgerichten, in die-
sem Zusammenhang zum einen Rechtsnatur, Wirksamkeit und Umfang dieses 
Vertrages zu prüfen und zum anderen aufzuklären, wie sich die Regelungen auf 
das — privatrechtliche — Arbeitsverhältnis des Beschwerdeführers auswirken. Da-
von abgesehen ist ohnehin zweifelhaft, ob die bisherige Position des Beschwerde-
führers als Angestellter im öffentlichen Dienst des Landes Berlin dem Schutz des 
Art. 23 VvB unterliegt. Denn letztendlich handelt es sich um ein privatrechtliches 
Arbeitsverhältnis, dessen Bestand jedenfalls nicht von Art. 17 VvB garantiert wird. 
Uberhaupt ist zu bedenken, dass das Recht der Angestellten und Arbeiter im öf-
fentlichen Dienst verfassungsrechtlich — anders als das Beamtenrecht — nicht in-
stitutionalisiert ist (Kunig in: Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 12. 
Aufl. 2003, S. 773). 

c) Angesichts der dargelegten tatsächlichen und rechtlichen — spezifisch ar-
beitsrechtlichen — Zweifelsfragen müsste der Verfassungsgerichtshof seine Ent-
scheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Krankenhausuntemehmens-Gesetzes auf 
ungesicherten Grundlagen zur Auslegung und Anwendung der maßgeblichen 
Vorschriften sowie zu verschiedenen Fallkonstellationen treffen. Dies zu verhin-
dern ist gerade der Sinn des Subsidiaritätsgrundsatzes des § 49 Abs. 2 S. 1 
VerfGHG (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 86, 15, 27). Seine Anwendung führt 
dazu, dass die besonderen Kenntnisse der Arbeitsgerichte und insbesondere ihre 
umfassende Erfahrung mit der rechtlichen Beurteilung von Betriebsübergängen 
dem Verfassungsgerichtshof bei einer etwaigen späteren verfassungsrechtlichen 
Prüfung der hier umstrittenen Regelungen von Nutzen sein können (vgl. auch 
BVerfGE 72, 39, 45). 

Einer Verweisung des Beschwerdeführers auf den Rechtsweg zu den Ar-
beitsgerichten steht nicht entgegen, dass sich die Arbeitsgerichte auch mit verfas-
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sungsrechtlichen Fragen befassen müssten. Es gehört zu den Aufgaben eines je-
den Gerichts, im Rahmen seiner Zuständigkeit auch bei Verfassungsverletzungen 
Rechtsschutz zu gewähren. Der Grundsatz der Subsidiarität erfordert, dass zu-
nächst die für das jeweilige Rechtsgebiet zuständigen Fachgerichte eine Klärung 
darüber herbeifuhren, ob und in welchem Ausmaß ein Beschwerdeführer durch 
die beanstandete Regelung in seinen Rechten betroffen ist und ob die Regelung 
mit der Verfassung vereinbar ist. Kommen die Fachgerichte hierbei zur Auffas-
sung, die angegriffene Regelung sei verfassungswidrig, so ist hierzu nach Art. 100 
Abs. 1 GG zwar die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs einzuholen. Dann 
ist aber auch gewährleistet, dass sich die verfassungsgerichtliche Beurteilung auf 
umfassend geklärte Tatsachen und auf die Beurteilung der Fachgerichte stützen 
kann (BVerfGE 71, 25, 35; 74, 69, 74 f) 

Die Voraussetzungen für eine Entscheidung vor Erschöpfung des Rechts-
weges nach der — im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes sinngemäß anwendba-
ren - Vorschrift des § 49 Abs. 2 S. 2 VerfGHG (Urt. v. 31.10.1996 - VerfGH 
54/96 - LVerfGE 5, 49, 54; vgl. zum Bundesrecht BVerfGE 86, 382, 388) sind 
demgegenüber nicht erfüllt. Danach kann der Verfassungsgerichtshof über eine 
vor Erschöpfung des Rechtsweges eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort ent-
scheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerde-
führer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf 
den Rechtsweg verwiesen würde. Im Rahmen der hierbei vorzunehmenden Ab-
wägung (vgl. BVerfGE 71, 305, 336 f) sind die Vorteile des Beschwerdeführers 
aus einem sogleich eröffneten verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz den dabei 
für die Allgemeinheit oder für Dritte entstehenden Nachteilen gegenüberzustellen. 
Einzubeziehen sind auch die Umstände, die für eine Subsidiarität der Rechtssatz-
Verfassungsbeschwerde gegenüber anderweitigem, vor den Fachgerichten zu er-
langenden Rechtsschutz sprechen. Eine etwaige allgemeine Bedeutung der Verfas-
sungsbeschwerde gebietet dabei für sich allein keine Vorabentscheidung durch 
den Verfassungsgerichtshof. Auch sie wäre vielmehr nur ein Moment bei der Ab-
wägung für und wider eine sofortige Sachentscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs (Urt. v. 31.10.1996 - VerfGH 54/96 - LVerfGE 5, 49, 54 f; vgl. zum Bun-
desrecht: BVerfGE 71, 305, 349; 86, 382, 388). 

Die Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall eine Sach-
entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vor Erschöpfung des Rechtswegs nicht 
ergehen kann. Eine Vorabentscheidung kommt nämlich in der Regel dann nicht 
in Betracht, wenn — wie hier — entscheidungserhebliche Tatsachen sowie die ein-
fachrechtliche Lage nicht hinreichend geklärt sind (vgl. BVerfGE 8, 222, 227; 13, 
284, 289). Wie dargelegt, müsste sich der Verfassungsgerichtshof mit verschiede-
nen — stark verästelten — arbeitsrechtlichen Fragen zum Betriebsübergang ausei-
nandersetzen, die wiederum mit offenen Tatsachenfragen verknüpft sind. Dies gilt 
umso mehr als sich der Beschwerdeführer in einem nicht unwesentlichen Umfang 
gegen Regelungen des Personalüberleitungsvertrages wendet, die einer umfassen-
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den Klärung durch geeignete fachgerichtliche Ermittlungen und Bewertungen des 
Sachverhalts bedürfen und in deren Zusammenhang Fragen des einfachen Rechts 
zu beantworten sind. Im arbeitsgerichtlichen Verfahren können die verfassungs-
rechtlichen Fragen deutlichere Konturen gewinnen und sich Anhaltspunkte für 
das Ausmaß und die Wirkungen eines etwaigen Eingriffs in Grundrechte des Be-
schwerdeführers ergeben, die Voraussetzung einer abschließenden verfassungs-
rechtlichen Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof sind (vgl. auch BVerfGE 
74, 69, 77). Das Interesse an der fachgerichtlichen Vorklärung wiegt damit hier so 
schwer, dass das Interesse des Beschwerdeführers an einer Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofs vor Erschöpfung des Rechtswegs zurücktreten muss. Hinzu 
kommt, dass es dem Beschwerdeführer zuzumuten ist oder war, zunächst den 
Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten zu beschreiten. Die Umsetzung des Kranken-
hausunternehmens-Gesetzes ist bereits erfolgt, da auf seiner Grundlage die V. 
GmbH gegründet und in ihr zwischenzeitlich die städtischen Krankenhäuser zu-
sammengefasst wurden. Ein weiterer unmittelbarer Vollzug des Gesetzes, der den 
Beschwerdeführer berühren könnte, ist nicht ersichtlich. Auch ist der Beschwer-
deführer nicht mehr zu Entscheidungen bzw. Dispositionen gezwungen. Die 
Auswirkungen auf sein Arbeitsverhältnis sind für den Fall, dass der Beschwerde-
führer dem Ubergang seines Arbeitsverhältnisses nicht widersprochen haben 
sollte, bereits eingetreten. Sollte sich nach Beschreitung des Rechtsweges zu den 
Fachgerichten herausstellen, dass das Arbeitsverhältnis nicht auf die V. GmbH 
übergegangen ist, hätte der Beschwerdeführer ohnehin zu keinem Zeitpunkt seine 
Position als Angestellter des Landes Berlin verloren. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 33, 34 VerfGHG. 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

Nr. 2 

1. Ob eine nachträgliche Änderung der Sach- oder Rechtslage während 
eines anhängigen Verfassungsbeschwerdeverfahrens zum Wegfall des 
Rechtsschutzinteresses führt, ist im jeweiligen Fall unter Berücksichtigung 
des angegriffenen Hoheitsaktes, der Bedeutung der Grundrechtsverletzung 
und des Zwecks des Verfassungsbeschwerdeverfahrens zu entscheiden. 

2. Für eine mit der Rüge der Verletzung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (Art. 33 Satz 1 VvB) gegen die auf der Grundlage 
von § 47 ASOG nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 er-
folgte gerichtliche Anordnung der „Rasterfahndung" erhobene Verfas-
sungsbeschwerde besteht kein Rechtsschutzbedürfhis mehr, nachdem alle 
in diesem Zusammenhang ermittelten und verwendeten personenbezoge-
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nen Daten über die Beschwerdeführer vernichtet bzw. gelöscht worden 
sind. 

Verfassung von Berlin Art. 33 S. 1 

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
§ 47 Abs. 1 S. 1 

Besch luss vom 28. Mai 2004 - Ver fGH 81/02 -

in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde 
1. des Herrn Z. 
2. des Herrn B. 
3. des Herrn E. 

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Η., K., R., R., P., D., KI., H. und H. 

gegen 

1. den Beschluss des Kammergerichts vom 16. April 2002 - 1 W 89-98/02 -
2. den Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 24. Oktober 2001 

- 3 5 3 AR 199/01 -
3. den Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 26. September 2001 

- 353 AR 206/01 ASOG -
4. den Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 21. September 2001 

- 3 5 3 AR 199/01 A S O G -
5. den Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 20. September 2001 

- 3 5 3 AR 199/01 A S O G -

Beteiligte gemäß § 53 Abs.l und 2 VerfGHG: 

1. Polizeipräsident in Berlin 
2. Senatsverwaltung für Inneres 
3. Präsidentin des Kammergerichts 
4. Präsident des Amtsgerichts Tiergarten 

Entsche idungsforme l : 

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 
Das Verfahren ist gerichtskostenfrei. 
Auslagen werden nicht erstattet. 
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Gründe : 

I. 

Der Beschwerdeführer zu 1 stammt aus der Westsahara und besitzt einen al-
gerischen Reisepass. Er ist als Student der Sozialwissenschaften an einer Berliner 
Universität immatrikuliert. Die sudanesischen Beschwerdeführer zu 2 und 3 sind 
an dieser Universität im Fach Biologie eingeschrieben. Sämtliche Beschwerdefüh-
rer sind praktizierende Moslems, sprechen fließend Deutsch und haben keine 
Kinder. 

Die Konferenz der Innenminister und -Senatoren beschloss am 18.9.2001, im 
Bundesgebiet „Rasterfahndungen" durchzuführen, um noch unerkannte Mitglie-
der islamischer terroristischer Zusammenhänge („Schläfer") aufzuspüren. Mit 
Schreiben vom 19.9.2001 beantragte der Beteiligte zu 1 beim AG Tiergarten in 
Berlin, näher beschriebene Maßnahmen des Datenabgleichs gem. § 47 ASOG 
anzuordnen. Zur Begründung wurde ausgeführt, diese Anordnung sei angesichts 
der Terroranschläge in den USA vom 11.9.2001 zur Abwehr der Gefahr weiterer 
Terroranschläge islamischer Extremisten erforderlich. Mit Beschluss vom 
20.9.2001, berichtigt durch Beschluss vom 21.9.2001, ordnete das AG die Über-
mittlung personenbezogener Daten durch bestimmte Stellen, u.a. Universitäten an 
(sog. Rasterfahndung) und legte als Merkmale der einzubeziehenden Personen-
gruppe die vermutete islamische Religionszugehörigkeit und den vermutlich lega-
len Aufenthaltsstatus in Deutschland fest. Auf Antrag des Beteiligten zu 1 erwei-
terte das AG mit Beschluss vom 26.9.2001 die Anordnung dahin, dass alle Dienst-
stellen der Landesregierung zur Übermittlung der Datenbestände verpflichtet 
wurden. Unter dem 17.10.2001 beantragte der Beteiligte zu 1 im Hinblick auf 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der bisherigen Anordnung eine „Beschluss-
neufassung" und führte hierzu die zu übermittelnden Daten und verpflichteten 
Stellen neu auf. Neben weiteren Merkmalen für die einzubeziehende Personen-
gruppe gab er für das Merkmal „vermutlich islamischer Religionszugehörigkeit" 
Hilfsmerkmale (insbesondere Geburtsort mit Länderliste) an. Mit Beschluss vom 
24.10.2001 entsprach das AG diesem Antrag. 

Auf die Beschwerden der Beschwerdeführer gegen die Beschlüsse des AG 
hob das LG Berlin diese Beschlüsse mit Beschluss vom 15.1.2002 - 84 Τ 278, 
288, 289, 308, 348 -351/01, 84 Τ 8/02 - auf und wies die zugrunde hegenden 
Anträge des Beteiligten zu 1 zurück. Zur Begründung wurde ausgeführt: Nach 
§ 47 Abs. 1 S. 1 ASOG könne die Übermittlung personenbezogener Daten zum 
Zwecke des Datenabgleichs nur verlangt werden, wenn eine gegenwärtige Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leben, 
Leib und Freiheit einer Person abzuwehren sei. Hierfür bestünden keine ausrei-
chenden Anhaltspunkte. 
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Unter teilweiser Aufhebung des Beschlusses des LG vom 15.1.2002 verwarf 
das KG mit Beschluss vom 16.4.2002 auf die weitere Beschwerde des Beteiligten 
zu 1 die Beschwerden der Beschwerdeführer gegen die Beschlüsse des AG vom 
20.9.2001 (in der berichtigten Fassung vom 21.9.2001) und vom 26.9.2001 als 
unzulässig und wies die Beschwerden gegen den Beschluss des AG vom 
24.10.2001 im Wesentlichen zurück. Soweit sich die weitere Beschwerde gegen die 
Aufhebung der Beschlüsse vom 20. und 26.9.2001 richte, sei sie schon deshalb 
begründet, weil diese Beschlüsse in vollem Umfang durch den Beschluss des AG 
vom 24.10.2001 ersetzt worden und damit die gegen die ursprünglichen Be-
schlüsse erhobenen Beschwerden unzulässig geworden seien. 

Die gegen die Aufhebung des Beschlusses vom 24.10.2001 gerichtete weitere 
Beschwerde sei im Wesentlichen begründet, weil die Entscheidung des LG auf 
einer rechts fehlerhaften Auslegung und Anwendung des unbestimmten Rechts-
begriffs der gegenwärtigen Gefahr in § 47 ASOG beruhe. Verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen § 47 ASOG seien nicht ersichtlich. Insbesondere sei diese Vor-
schrift mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar. Zweifel an der Ef-
fektivität der Rasterfahndung für die präventiv-polizeiliche Ermittlungsarbeit 
könnten an der grundsätzlichen Eignung dieses Fahndungsinstruments nichts 
ändern; denn es stehe eben nicht ohne weiteres fest, dass die Rasterfahndung 
nicht einmal möglicherweise Erfolg versprechend sei. Die vom LG vorgenom-
mene Auslegung des Begriffs der gegenwärtigen Gefahr lasse die Besonderheiten 
von Gefahrenlagen der geltend gemachten Art unberücksichtigt. Diese Gefahr sei 
gerade dadurch gekennzeichnet, dass Wahrscheinlichkeitsprognosen zum Zeit-
punkt und zum Ort sowie zur Art und Weise der Verwirklichung nach Art der 
Gefahr nicht möglich seien, sondern nur zum Bestehen der Gefahr überhaupt 
und zum in Betracht kommenden ungewöhnlich großen Ausmaß möglicher Schä-
den. Es handele sich um eine Dauergefahr, die sich jederzeit verwirklichen könne. 
Auch eine Dauergefahr könne eine gegenwärtige Gefahr sein. Oft bestehe das 
Wesen einer gegenwärtigen Gefahr darin, dass der Zeitpunkt des Eintritts eines 
Schaden stiftenden Ereignisses ungewiss sei, aber nach Lage der Dinge jederzeit 
damit gerechnet werden müsse. Eine solche Gefahr habe der Beteiligte zu 1 gel-
tend gemacht. Die Notwendigkeit des sofortigen Einschreitens bei einer Vor-
feldmaßnahme wie der Rasterfahndung setze nicht voraus, dass die Maßnahme 
auf eine unmittelbare Beseitigung oder Verminderung der Gefahr gerichtet sei. Es 
komme auch nicht darauf an, ob terroristische Anschläge gerade in Deutschland 
oder gar in Berlin drohten. Denn § 47 ASOG lasse keine Beschränkung des 
Schutzzwecks auf im Geltungsbereich des Gesetzes aufhältliche Personen erken-
nen. Angesichts der vom Beteiligten zu 1 dargelegten Möglichkeit von Schäden, 
die in ihrem Ausmaß noch weit über die in Zusammenhang mit den Ereignissen 
vom 11.9. eingetretenen Schäden hinaus gehen könnten, beruhe die Entscheidung 
des LG auf einer Uberspannung der Anforderungen an das Maß der Wahrschein-
lichkeit der dargelegten Gefahr. 
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Am 24.6.2002 haben die Beschwerdeführer gegen die bezeichneten Ent-
scheidungen des KG und des AG Tiergarten Verfassungsbeschwerde erhoben. 

Nach Beendigung der Rasterfahndung wurden im Laufe des Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens alle in diesem Zusammenhang ermittelten und verwendeten 
personenbezogenen Daten über die Beschwerdeführer unwiederbringlich ver-
nichtet bzw. gelöscht. 

Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung ihrer Rechte aus Art. 33 iVm 
Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1, Art. 10 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 1 und 4 der Verfas-
sung von Berlin (VvB) und führen zur Begründung aus: 

Die Verfassungsbeschwerde sei zulässig. Zwar hätten sich die angegriffenen 
Entscheidungen in Anbetracht dessen, dass die auf ihrer Grundlage erhobenen 
oder gespeicherten Dateien nicht mehr existierten, erledigt. Es bestehe aber ein 
schutzwürdiges Interesse an der nachträglichen Feststellung ihrer Rechtswidrig-
keit. Zum einen sei zwischen der Entscheidung des Kammergerichts und der Er-
ledigung der Grundrechtsbeeinträchtigung verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz 
nicht zu erlangen gewesen. Zum anderen bedeuteten die angegriffenen Entschei-
dungen tief greifende Grundrechtseingriffe, da umfangreiche personenbezogene 
Daten der Beschwerdeführer von verschiedenen Stellen zur Terrorismusbekämp-
fung an den Polizeipräsidenten zu übermitteln gewesen seien und von diesem in 
einem umfangreichen Auswertungsprogramm hätten verwendet, anderen deut-
schen Sicherheitsbehörden übermittelt sowie ins Ausland weitergegeben werden 
dürfen. Die Behörden hätten damit rechtlich und tatsächlich über Mittel verfügt, 
die den Betroffenen in erheblichem Maße Schaden hätten zufügen und ihre Frei-
heiten einschränken können. Datenerhebung und -Verwendung erfolgten dabei als 
heimliche Maßnahmen, woraus eine besondere Eingriffstiefe folge, da sie einer-
seits eine erhebliche Verunsicherung der potentiell betroffenen Bevölkerung ver-
ursache und andererseits geeignet sei, die Rechtsverteidigung der Betroffenen zu 
behindern oder gar zu vereiteln. Die Rasterfahndung knüpfe zudem an besonders 
schützenswerte Daten wie die Religionszugehörigkeit an und betreffe notwendig 
Personen, die in ihrem bisherigen Verhalten keinen Anlass zur informationellen 
Inanspruchnahme gegeben hätten. Außerdem sei Wiederholungsgefahr gegeben. 
Die vom KG ausdrücklich unterstellte Dauergefahr bestehe mindestens bis zur 
endgültigen Beseitigung der Gefahr terroristischer Anschläge islamisch orientierter 
Tätergruppen fort. Diese Gefahr sei nicht einmal an die Existenz von Al-Qaida 
gebunden, welche im Übrigen ihre fortbestehende Aktionsfähigkeit unter Beweis 
gestellt habe. 

Es bestehe auch ein Rechtschutzbedürfnis hinsichtlich der vor dem 
24.10.2001 ergangenen Beschlüsse des AG, denn diese seien bis zu dem ange-
führten Datum die rechtliche Grundlage für die Übermitdung und Verwendung 
personenbezogener Daten der Beschwerdeführer gewesen. 

Die Verfassungsbeschwerde sei begründet. Der Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung der Beschwerdeführer durch die Anordnung der 
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Rasterfahndung sei unverhältnismäßig. Die Eignung der Ermittlungsmethode 
Rasterfahndung zur Abwehr der Gefährdung durch „Schläfer" sei angesichts der 
typischen Schwerfälligkeit dieser Methode und ihrer geringen Ermittlungstiefe 
generell zweifelhaft. Die angegriffenen Entscheidungen verstießen gegen den 
Grundsatz der Erforderlichkeit. Aus den Grundrechten in Verbindung mit dem 
Rechtsstaatsprinzip folge, dass der Einzelne nur dann polizeilichen (Zwangs-)Ein-
griffen ausgesetzt werden könne, wenn gegen ihn ein individualisierter, auf Tatsa-
chen begründeter Verdacht bestehe. Eine Inanspruchnahme von Nichtstörern sei 
nur im Ausnahmefall des polizeilichen Notstandes denkbar und setze zudem vor-
aus, dass andere Maßnahmen nicht zur Verfugung stünden. Eine verfassungs-
rechtlich hinreichende Wahrscheinlichkeit schwerster Rechtsgutverletzungen sei 
nicht feststellbar. Eine die Eingriffsschwelle bis zur Unkenntlichkeit nivellierende 
Figur der Dauergefahr stelle kein tragfähiges Kriterium dar, das die spezifischen 
grundrechtlichen Kosten und Risiken für die Betroffenen rechtfertigen könnte. 
Hiergegen könne nicht eingewandt werden, dass Gefahrenvorsorge in bestimmten 
Lebensbereichen verdachtlose Eingriffe erfordere. Das KG habe weiterhin die aus 
Art. 15 Abs. 1 und 4 VvB folgende Pflicht zur vollständigen Überprüfung der 
angefochtenen Akte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht verletzt. Das KG 
gehe in seiner Bewertung der Gefahrenlage formelhaft von der Möglichkeit 
monströser Terroranschläge aus, ohne sich um eine eigene Tatsachenaufklärung 
auch nur zu bemühen. Die angegriffenen Entscheidungen beeinträchtigten das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Übermaß, denn die Rasterfahn-
dung bedeute in der Sache ein informationelles Sonderopfer für bestimmte Stu-
denten auf Grund ihres islamischen Glaubens. Sie setze die Betroffenen einer 
„informationellen Gruppenverfolgung" aus. 

Der Verfassungsgerichtshof hat den nach § 53 Abs. 1 und 2 VerfGHG Äu-
ßerungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Beteiligte zu 2 vertritt im Hinblick auf die im Zusammenhang mit der 
Beendigung der Rasterfahndung erfolgte Vernichtung und Löschung der perso-
nenbezogenen Daten die Auffassung, dass eine noch bestehende Rechtsbeein-
trächtigung der Beschwerdeführer nicht erkennbar sei. Darüber hinaus bestünden 
keine Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 47 ASOG. 

Auch nach Auffassung des Beteiligten zu 1 kann die Verfassungsbeschwerde 
keinen Erfolg haben. Die Regelung des § 47 Abs. 1 ASOG sei verfassungskon-
form. Die angefochtene Maßnahme sei ebenfalls als solche verfassungsmäßig. 
Zwischen den Terroristen des 11.9.2001 und den Herkunftsländern der Betroffe-
nen, deren mutmaßlicher Religionszugehörigkeit und den dazu in Verbindung zu 
setzenden weiteren Fahndungsdaten bestehe ein untrennbarer Zusammenhang, so 
dass kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot (Art. 10 Abs. 2 VvB) be-
stehe. Hinsichtlich der Erforderlichkeit habe das KG die gegenwärtige Gefahr zu 
Recht als eine jederzeit, also unmittelbar drohende Gefahr subsumiert. 
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II. 

Die Verfassungsbeschwerde hat keinen Erfolg. Sie ist unzulässig. 
Soweit die Beschwerdeführer die Beschlüsse des AG vom 20., 21. und 

26.9.2001 angreifen, ist die Verfassungsbeschwerde bereits unzulässig, weil ihr der 
in § 49 Abs. 2 VerfGHG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität 
entgegensteht. Danach muss ein Beschwerdeführer vor der Erhebung der Verfas-
sungsbeschwerde nicht nur dem Gebot der Rechtswegerschöpfung nachkommen, 
sondern auch sonstige bestehende und zumutbare Möglichkeiten ergreifen, um 
ohne Inanspruchnahme verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes eine Korrektur 
der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grund-
rechtsverletzung zu verhindern (Beschl. v. 16.12.1993 — VerfGH 104/93 — 
LVerfGE 1, 199, 201; std. Rspr.). Mit dem Beschluss vom 24.10.2001 hatten sich 
nach der auch von den Beschwerdeführern nicht angezweifelten Feststellung des 
KG die früheren Beschlüsse des AG erledigt, so dass deren Aufhebung nicht 
mehr begehrt werden konnte. Gleichwohl kam grundsätzlich eine Fortführung 
des Verfahrens mit auf Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser Beschlüsse ge-
richteten Anträgen in Betracht. Die Beschwerdeführer haben es jedoch nicht nur 
versäumt, entsprechende Anträge zu stellen, sondern sie haben auch im Aus-
gangsverfahren nicht erkennen lassen, dass und weshalb sie unter Berücksichti-
gung des Beschlusses vom 24.10.2001 ein schützenswertes Interesse an der Fort-
führung des Verfahrens in Bezug auf die erledigten Beschlüsse hätten. Im Übrigen 
haben die Beschwerdeführer auch im Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht in-
nerhalb der Frist des § 51 VerfGHG hinreichend dargetan, welches schutzwürdige 
Interesse sie nunmehr an einer verfassungsrechtlichen Uberprüfung der gegen-
standslos gewordenen Beschlüsse haben, so dass die Verfassungsbeschwerde inso-
weit auch mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig ist. Allein aus dem von 
den Beschwerdeführern angeführten Umstand, dass die überholten Beschlüsse bis 
zum 24.10.2001 Rechtsgrundlage für die Ubermitdung und Verwendung von per-
sonenbezogenen Daten der Beschwerdeführer gewesen seien, ergibt sich nicht, 
weshalb neben dem Beschluss vom 24.10.2001 auch die früheren Beschlüsse des 
AG verfassungsgerichtlich überprüft werden müssten. 

Soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung des in Art. 6 iVm Art. 7 VvB 
gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeitsrechts rügen, ist die Verfassungsbe-
schwerde schon deswegen unzulässig, weil als Prüfungsmaßstab für die von ihnen 
beanstandete Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten das in Art. 33 
S. 1 VvB geregelte Recht auf informationelle Selbstbestimmung als spezielles Per-
sönlichkeitsrecht heranzuziehen ist. 

Soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung des in Art. 15 Abs. 1 VvB ge-
währleisteten Rechts auf rechtliches Gehör beanstanden, ist die Verfassungsbe-
schwerde unzulässig, weil das Vorbringen der Beschwerdeführer nicht den sich 
aus § 50 VerfGHG ergebenden Anforderungen an die Bezeichnung einer derarti-
gen Rechtsverletzung entspricht. Es ist insoweit nicht Aufgabe des Verfassungs-
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gerichtshofs, Verfahrensakten auf etwaige Verletzungen von Rechten zu überprü-
fen, wenn dieser die Verletzungshandlungen nicht selbst im Einzelnen darlegt. 
Diese Anforderungen erfüllt das Beschwerdevorbringen nicht. Es beschränkt sich 
darauf, eine mangelhafte Sachverhaltsaufklärung durch das KG zu rügen. 

Hinsichtlich der Rüge der Verletzung des in Art. 33 S. 1 VvB gewährleisteten 
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ist die Verfassungsbe-
schwerde schließlich unzulässig, weil den Beschwerdeführern insoweit das Rechts-
schutzinteresse fehlt. Das von den Beschwerdeführern verfolgte Begehren hat 
sich mit Beendigung der durch die angegriffenen Entscheidungen angeordneten 
Rasterfahndung und der danach erfolgten Vernichtung bzw. Löschung der über 
die Beschwerdeführer geführten personenbezogenen Daten erledigt. 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt voraus, dass nicht nur 
bei Antragseingang, sondern auch noch im Zeitpunkt der verfassungsgerichtlichen 
Entscheidung ein Rechtsschutzinteresse für die Aufhebung des angegriffenen 
Hoheitsakts oder für die Feststellung seiner Verfassungswidrigkeit besteht 
(BVerfGE 9, 89, 92; 21, 139, 143; 50, 244, 247; 53, 152, 157; 56, 99, 106; 81, 138, 
140; 81, 347, 355 f; Beschl. des Verfassungsgerichtshofs v. 11.2.1999 - VerfGH 
25/97, 25 A/97 - StV 1999, 296). 

Im Falle der Erledigung des mit der Verfassungsbeschwerde verfolgten Be-
gehrens sind die entscheidenden Kriterien für das Fortbestehen des Rechts-
schutzinteresses darin zu sehen, dass die aufgehobene oder gegenstandslos ge-
wordene Maßnahme den Beschwerdeführer noch weiterhin beeinträchtigt oder 
eine Wiederholung der angegriffenen Maßnahme zu besorgen ist oder andernfalls 
die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung 
unterbleiben würde und der gerügte Grundrechtseingriff ein besonders bedeutsa-
mes Grundrecht betrifft bzw. besonders belastend ist (BVerfGE 9, 89, 93 f; 33, 
247, 257 f; 81, 138, 140; 98, 169, 198). Im Fall besonders tiefgreifender und fol-
genschwerer — wenn auch tatsächlich nicht mehr fortwirkender — Grund-
rechtseingriffe ist vom Fortbestehen des Rechtsschutzinteresses auch dann auszu-
gehen, wenn die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt sich auf 
eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene nach dem regelmäßigen 
Geschäftsgang eine verfassungsgerichtliche Entscheidung kaum erlangen kann 
(BVerfGE 9, 89, 93 f; 34, 165, 180; 81, 138, 140 f; 74, 163, 172; 76, 1, 38 f; 96, 27, 
40; Beschl. des Verfassungsgerichtshofs v. 11.2.1999, aaO, und v. 24.1.2003 -
VerfGH 39/99 - NJW 2004, 593). Ob eine nachträgliche Änderung der Sach-
oder Rechtslage während des anhängigen Verfassungsbeschwerdeverfahrens zum 
Wegfall des Rechtsschutzinteresses führt, ist dabei im jeweiligen Fall unter Be-
rücksichtigung des angegriffenen Hoheitsaktes, der Bedeutung der Grundrechts-
verletzung und des Zwecks des Verfassungsbeschwerdeverfahrens zu entscheiden 
(BVerfGE 6, 389, 442 f; 50, 244, 247 f; 76, 1, 38 f). 
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Diese besonderen Umstände, die es gebieten können, ausnahmsweise von 
einem fortbestehenden Rechtsschuteinteresse trot2 Erledigung des Begehrens 
auszugehen, sind nicht gegeben. 

Zunächst ist weder dargetan noch ersichtlich, dass die Beschwerdeführer 
durch die angegriffenen Entscheidungen weiterhin beeinträchtigt sind. 

Auch ist ein Rechtsschutzinteresse unter dem Gesichtspunkt der Wiederho-
lungsgefahr nicht gegeben. Hierbei kommt es darauf an, ob jederzeit mit einer 
Wiederholung des gerügten Verhaltens gerechnet werden kann (BVerfGE 21, 139, 
143; 56, 99, 106). Die nicht näher konkretisierte Möglichkeit des erneuten Eintritts 
des gerügten Eingriffs genügt aber nicht (BVerfGE 81, 138, 141 f; 98, 169, 197). 
Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist unabhängig von der Frage, in welchem Umfang 
terroristische Anschläge durch Mitglieder extremistischer islamistischer Gruppie-
rungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt drohen, eine Wiederholungsgefahr zu ver-
neinen. Auf Grund der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Entschei-
dungen kann eine weitere Rasterfahndung ohnehin nicht durchgeführt werden. 
Hierzu bedürfte es einer neuen richterlichen Anordnung nach § 47 Abs. 4 ASOG. 
Dass eine derartige Anordnung einen identischen Inhalt haben könnte und wieder 
unter Berufung auf die Gefahrenlage im Zusammenhang mit den Terroranschlä-
gen des 11.9.2001 durch islamische Extremisten mit identischen Suchmerkmalen 
für die einzubeziehende Personengruppe erfolgen könnte, ist jedoch nicht abseh-
bar. Dies hängt neben der nicht prognostizierbaren weiteren Entwicklung der 
bisher angenommenen Gefahrenlage nicht zuletzt davon ab, wie der Polizeipräsi-
dent nach Auswertung der durchgeführten Rasterfahndung die Erfolgsaussichten 
einer neuerlichen Rasterfahndung einschätzt. Hinzu kommt, dass eine vergleich-
bare richterliche Anordnung ohnehin die Beschwerdeführer nur wieder betreffen 
könnte, wenn sich ihre Lebensumstände bis dahin nicht geändert haben sollten. 

Schließlich liegt für den Fall, dass die Verfassungsbeschwerde während des 
Zeitraums der Fortwirkung der angegriffenen Gerichtsentscheidungen begründet 
gewesen wäre, kein Eingriff in das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung 
vor, der in seinen Auswirkungen für die Beschwerdeführer besonders belastend 
erscheint. 

Besonders belastende bzw. tief greifende Eingriffe sind vornehmlich solche, 
die schon die Verfassung - wie in Art. 8 Abs. 2 und 3, Art. 28 Abs. 2 VvB - unter 
Richtervorbehalt gestellt hat (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 104, 220, 233 f). 
Das ist bei der Rasterfahndung nicht der Fall. Allerdings stellt sich der konkret in 
Gestalt der Anordnung einer Rasterfahndung nach § 47 ASOG erfolgende Ein-
griff in Art. 33 S. 1 VvB ungeachtet dessen nicht nur als geringfügig dar. Denn bei 
der Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung fallt ins Gewicht, dass ein unüber-
schaubarer Kreis von Personen dieser Fahndungsmaßnahme ausgesetzt wird, 
ohne dass dies mit deren Verhalten in Beziehung gebracht werden könnte oder 
durch das Verhalten dieser Personen veranlasst wäre (vgl. zum Bundesrecht: 
BVerfGE 100, 313, 380). Das aus dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
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mung abzuleitende Zweckbindungsgebot (vgl. BVerfGE 1, 65, 46) wird dadurch 
durchbrochen, dass in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten auf der 
Grundlage des § 47 Abs. 1 ASOG an die Polizei übermittelt und von dieser für 
eine gewisse Zeit — entgegen der ursprünglichen Zweckbestimmung — verwendet 
und mit anderen Datenbeständen abgeglichen werden können (vgl. zu § 47 Abs. 1 
SächsPolG: SächsVerGH, Urt. v. 26.1.1996 - Vf. 15-1-95 - LVerfGE 4, 287, 394). 
Wenn danach diese Eingriffe nicht mehr als geringfügig bezeichnet werden kön-
nen, so sind sie allerdings bezogen auf den einzelnen Grundrechtsträger auch 
nicht als besonders schwer wiegend einzustufen. Die übermittelten Dateien wer-
den lediglich in Form von automatisierten Vergleichsvorgängen innerhalb einer 
Datenverarbeitungsanlage mit anderen Datenbeständen verglichen. Dieser interne 
Datenabgleich tritt nicht nach außen und schließt für den betroffenen Personen-
kreis tatsächlich spürbare Auswirkungen und damit insbesondere diskriminierende 
Wirkungen im Privat- oder Arbeitsleben - auch im Hinblick auf die Religionsfrei-
heit (vgl. Art. 10 Abs. 2 VvB) - aus. 

Es liegt auch keine Herabwürdigung des Einzelnen zum bloßen Objekt 
darin, dass mit der angegriffenen Anordnung der Rasterfahndung Befugnisse für 
Eingriffe gegenüber Personen geschaffen worden sind, die in keiner besonderen 
Beziehung zu einer Gefahr für bedeutsame polizeiliche Schutzgüter stehen. Das 
„Misstrauen" des Staates ist bei einer Rasterfahndung kein konkretes, gegen einen 
bestimmten Betroffenen gerichtetes, sondern allenfalls ein abstraktes. Fahn-
dungsmaßnahmen wie die Rasterfahndung knüpfen gerade nicht daran an, dass 
der Einzelne als (möglicher) Störer angesehen wird; statt dessen geht es zunächst 
nur darum, bestimmte Informationen zu gewinnen, um überhaupt erst beurteilen 
zu können, ob der Betroffene als Störer in Betracht kommen könnte. Grund-
rechts sichernde Wirkungen haben zudem § 47 Abs. 4 S. 1 ASOG, wonach die 
Rasterfahndung regelmäßig nur durch den Richter angeordnet werden darf, sowie 
die in § 47 Abs. 4 S. 8 ASOG erforderliche Unterrichtung des Berliner Daten-
schutzbeauftragen. Gegenstand der Rasterfahndung sind dabei lediglich perso-
nenbezogene Daten aus bereits vorhandenen Dateien. Hier liegt ein wesentlicher 
Unterschied im Vergleich zu Eingriffen durch die Überwachung des Telekommu-
nikationsverkehrs (vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 12.3.2003 - 2 BvR 330/96 u. 1 
BvR 348/99 - NJW 2003, 1787), deren Zweck die Beschaffung neuer - bisher 
unbekannter — Informationen ist. Es dürfen ferner von der Polizei mit Hilfe des 
automatisierten Datenabgleichs keine Daten erhoben und verarbeitet werden, die 
sie — wie z.B. eine unzulässigerweise gespeicherte Religionszugehörigkeit — auf 
andere Weise nicht erheben dürfte. Nach Beendigung dieser Rasterung werden 
der Polizei nur die Daten der Personen bekannt, auf die die „störertypischen" 
positiven oder negativen Prüfkriterien zutreffen. Soweit der Abgleich bei einzel-
nen Personen zu Folgeeingriffen Anlass gibt, sind diese nur unter gesonderten 
rechtlichen Voraussetzungen zulässig (vgl. zu § 47 SächsPolG: SächsVerfGH, 
aaO, S. 394). Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht 
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erreicht werden kann, sind nach § 47 Abs. 3 S. 1 ASOG die übermittelten Daten 
zu löschen und die Unterlagen zu vernichten. 

Unter diesen Umständen bedarf es keiner Prüfung, ob die Verfassungsbe-
schwerde Anlass zur Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzli-
cher Bedeutung geben könnte. Da nach dem oben Gesagten ein tief greifender 
und folgenschwerer Grundrechtseingriff nicht vorliegt, reicht allein die Tatsache, 
dass eine verfassungsgerichtliche Sachentscheidung wegen der Art der Maßnahme 
bzw. des Geschehensablaufs in der Regel kaum rechtzeitig erlangt werden kann, 
für die Annahme eines fortbestehenden Rechtsschutzinteresses nicht aus. Den 
Betroffenen verbleibt zudem die Möglichkeit, fachgerichtlichen Rechtsschutz zu 
erlangen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anordnung einer Ras-
terfahndung wegen ihrer „Heimlichkeit" die Erlangung dieses Rechtsschutzes 
regelmäßig ausschließen könnte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine derar-
tige Maßnahme stets auf andere Weise bekannt wird. Nicht zuletzt haben auch die 
Beschwerdeführer durch ihre Universität von der Anordnung der Rasterfahndung 
Kenntnis erlangt. 

Diese Entscheidung ist mit sieben zu zwei Stimmen ergangen. 
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 33, 34 VerfGHG. 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

Nr. 3 

Partnerschaftsgesellschaften sind wie Handelsgesellschaften grund-
rechtsfähig und damit im Verfassungsbeschwerdeverfahren parteifähig, 
wenn sich der staatliche Eingriff auf das gesamthänderisch gebundene 
Gesellschaftsvermögen oder das von der Gesellschaft betriebene Geschäft 
bezieht. 

Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften 

Beschluss vom 23. August 2004 - Urte i l 129/03 -

in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde des Rechtsanwalts K. 

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Κ., K. und Partner 

gegen 

1. den Beschluss des Landgerichts Berlin vom 30. Juni 2003 - 519 Qs 92/03 -
2. den Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 31. März 2003 

- 3 5 1 Gs 1382/03-
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3. die Beschlüsse des Amtsgerichts Tiergarten vom 28. Januar 2003 

- 3 5 1 Gs 4 5 1 / 0 3 -

Beteiligte gem. § 53 Abs. 1 VerfGHG: 

1. der Präsident des Landgerichts Berlin 
2. der Präsident des Amtsgerichts Tiergarten 

E n t s c h e i d u n g s f o r m e l : 

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 
Das Verfahren ist gerichtskostenfrei. 

Auslagen werden nicht erstattet. 

G r ü n d e : 

I. 

Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwalt und Notar. Bis zum 1.4.2003 war er 
Sozius einer Sozietät mit Sitz u.a. in Nürnberg und Berlin, deren Kurzbezeich-
nung die Namen dreier Sozietätsmitglieder, unter anderem den des L. enthielt, 
gegen den die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte. Seit dem 1.4.2003 wird die 
Anwaltskanzlei als im Partnerschaftsregister eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft geführt, die unter dem Namen zweier Partner - ohne den L. - mit dem 
Zusatz „& Partner" firmiert. 

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen gemeinschaftlicher Steuerhin-
terziehung unter anderem gegen den L. erließ das AG Tiergarten am 28.1.2003 
zwei Durchsuchungsanordnungen für die Wohn-, Geschäfts- und Nebenräume 
des L. sowie die Kanzlei in Nürnberg und Berlin. 

Vom 18. bis 24.3.2003 fanden in den Räumen der Sozietät in Nürnberg und 
Berlin Durchsuchungen statt, in deren Verlauf Unterlagen beschlagnahmt wurden. 
Der Beschwerdeführer, der bei der Durchsuchung anwesend war, gestattete nach 
dem Durchsuchungsprotokoll die Durchsuchung freiwillig, widersprach jedoch 
der Beschlagnahme zahlreicher Ordner. Im Durchsuchungsbericht der Staatsan-
waltschaft vom 19.3.2003 heißt es, dass der Beschwerdeführer nach Überreichung 
der Beschlüsse erklärte, dass der L. seit Anfang 2001 nicht mehr Sozietätspartner 
sei und zur K. Consulting gewechselt habe. Der Beschwerdeführer habe grund-
sätzlich Kooperationsbereitschaft gezeigt, jedoch auf seine Verschwiegenheits-
pflicht „gegenüber seinen Mandanten" hingewiesen, so dass er Widerspruch ge-
gen eine Beschlagnahme der Unterlagen einlegen müsse. Im Rahmen der Durch-
suchungsmaßnahmen habe sich herausgestellt, dass in der Kanzlei laut Auskunft 
des Beschwerdeführers die 14. Etage u.a. an die K. Consulting untervermietet sei. 
Der Beschuldigte L. sei in den Räumen der Kanzlei erschienen und von den 
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Staatsanwälten darauf angesprochen worden, ob die Büros der K. Consulting be-
gangen werden könnten, woraufhin auch diese Räumlichkeiten gegen 10:00 Uhr 
durchsucht worden seien. 

Mit Beschlüssen vom 31.3.2003 bestätigte das AG Tiergarten die Beschlag-
nahme mit dem Urteil, dass die genannten Gegenstände als Beweismittel für die 
Untersuchung von Bedeutung sein könnten und mildere Maßnahmen zur Errei-
chung des Untersuchungszieles zur Zeit, beim jetzigen Stand der Ermittlungen, 
nicht ersichtlich seien. 

Die Partnerschaftsgesellschaft legte mit Schreiben vom 24.4.2003 sowohl ge-
gen „den Beschluss" vom 31.3.2003 als auch gegen „den Beschluss" vom 
28.1.2003 Beschwerde ein. Sie führte aus, dass der Beschluss vom 28.1.2003 un-
zulässig sei, da der Beschuldigte L. seit dem 1.1.2001 nicht mehr Sozius gewesen 
sei und demzufolge auch keine Büroräume innerhalb der Sozietät und der Part-
nerschaftsgesellschaft genutzt habe bzw. nutze. Ein Fall des § 102 StPO liege er-
sichtlich nicht vor. Die Gegenstände unterlägen nicht der Beschlagnahme. 

Mit Schreiben vom 4.6.2003 forderte das LG die Partnerschaftsgesellschaft 
auf mitzuteilen, seit wann der L. keine Büroräume mehr innerhalb der Kanzlei 
nutze. Gleichzeitig wies es darauf hin, dass die Beschwerdeschrift in der auf 
Seite 2 verwendeten Kopfzeile weiterhin den Namen L. in der Kurzbezeichnung 
enthalte, und bat um Mitteilung, ob der L. weiterhin Zutritt zu den Kanzleiräu-
men habe oder für die Kanzlei tätig sei. Der Beschwerdeführer teilte am 6.6.2003 
telefonisch mit, dass der L. seit dem 1.1.2001 aus der Sozietät ausgeschieden sei, 
seitdem keine Büroräume mehr innerhalb der Sozietät und auch keine Schlüssel 
zu den Büroräumen habe und zwar sowohl am Sitz in Nürnberg als auch in Ber-
lin. Zu dem verwendeten Briefpapier führte er aus, dass bis zum 1.4.2003 die 
Kanzlei weiterhin die drei Namen der Sozien — auch des L. — in der Kurzbezeich-
nung geführt und bis zu diesem Zeitpunkt auch entsprechendes Briefpapier ge-
nutzt habe. Eine Verwendung nach diesem Zeitpunkt sei auf ein Büroversehen 
zurückzuführen oder auf eine besonders sparsame Mitarbeiterin, die vorhandenes 
Papier noch hätte aufbrauchen wollen. Ab dem 1.4.2003 sei der Name des L. in 
der Firma der Partnerschaftsgesellschaft nicht mehr enthalten. 

Das LG erklärte mit Beschluss vom 30.6.2003 die Beschwerde bezüglich ei-
nes zurückgegebenen Aktenordners als erledigt und verwarf die Beschwerden der 
Partnerschaftsgesellschaft gegen die Beschlüsse vom 28.1.2003 und 31.3.2003 im 
Übrigen als unbegründet. Zum Urteil führte es aus, der Beschuldigte L. stehe in 
dem Verdacht, seit dem 14.11.1997 in sechs Fällen gemeinschaftlich jeweils eine 
Steuerhinterziehung begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft habe auf die Aus-
führungen der Partnerschaftsgesellschaft geltend gemacht, dass das Ausscheiden 
des L. als Seniorpartner aus der Sozietät zum 1.1.2001 zweifelhaft erscheine, da 
zum einen der Beschuldigte auf der Website im Internet vom 17.12.2002 als Seni-
orpartner aufgeführt werde und die Internet-Seite erst zum 1.3.2003 geändert 
worden sei. Zum anderen habe der Beschwerdeführer am Tag der Durchsuchung 
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gegenüber der Staatsanwaltschaft geäußert, dass die Kanzleischilder am Durchsu-
chungsort zum 1.3.2003 entsprechend erneuert worden seien. Des Weiteren sei 
der Beschuldigte L. am Tag der Durchsuchung in den Kanzleiräumen in Berlin 
erschienen, um mit einem der anderen anwesenden Beschuldigten ein Rechts-
problem zu erörtern. Die Durchsuchung sei im Ergebnis rechtmäßig und von 
§103 StPO gedeckt. Zwar habe die bloße Angabe, dass der Beschuldigte L. in 
dem Verdacht stehe, in sechs Fällen gemeinschaftlich jeweils eine Steuerhinterzie-
hung begangen zu haben, den einfach- und verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen an die Begründung der Durchsuchungsanordnung nicht genügt. Dieser Be-
gründungsmangel führe aber nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entschei-
dung und zur Zurückweisung an das AG, da das Beschwerdegericht 
gem. § 309 Abs. 1 StPO in der Sache selbst zu entscheiden habe und die Beschul-
digten auf Grund der Sichtung der sichergestellten Beweismittel in diversen, bei 
der Staatsanwaltschaft Berlin geführten Verfahren zum Komplex „Bankgesell-
schaft" im Verdacht stünden, die im Tatbestand des landgerichtlichen Beschlusses 
näher dargelegte Grunderwerbssteuerhinterziehung begangen zu haben. Das AG 
habe darüber hinaus nicht ausdrücklich ausgeführt, welche Tatsachen darauf 
schließen ließen, dass bestimmte gesuchte Beweismittel aufzufinden seien. Auch 
dies stelle jedoch keinen, nicht spätestens im Beschwerdeverfahren heilbaren 
Begründungsmangel dar, denn die Tatsache, aus der zu schließen gewesen sei, 
dass die gesuchten Unterlagen in den Kanzleiräumen zu finden waren, ergäbe sich 
aus dem Mandatsverhältnis der Sozietät zur IBG, mit der sie am 26.1.1996 einen 
pauschalen Beratungsvertrag geschlossen habe. Hinsichtlich der übrigen notwen-
digen Bestandteile sei der angefochtene Beschluss ausreichend bestimmt. Er be-
zeichne konkret die zu durchsuchenden Räume und die gesuchten Unterlagen. Es 
bestünden weder Bedenken hinsichtlich einer Vermengung von beschlagnahme-
fähigen und anderen Unterlagen noch gegen die Verhältnismäßigkeit der Durch-
suchung. Die Durchsuchungsanordnung wäre unzulässig gewesen, wenn sie sich 
darauf gerichtet hätte, Gegenstände zu finden, deren Beschlagnahme nach 
§ 97 Abs. 1 StPO ausgeschlossen sei. Dies sei jedoch nicht der Fall, da hier eine 
juristische Person, nämlich die IBG Klientin der zeugnisverweigerungsberechtig-
ten Partnerschaftsgesellschaft gewesen sei, während sich das Strafverfahren selbst 
u.a. gegen den Geschäftsführer der IBG als einen der Mitbeschuldigten richte. 
Das Beschlagnahmeverbot schütze lediglich das Vertrauensverhältnis mit dem 
Beschuldigten und erstrecke sich nicht auf die durch diesen vertretene juristische 
Person. Ein das Beschlagnahmeverbot auslösendes Vertrauensverhältnis zwischen 
der Partnerschaftsgesellschaft und einem Mitbeschuldigten bestehe somit nicht. 
Der Berufsangehörige solle vor dem Konflikt zwischen Zeugen- und Verschwie-
genheitspflichten geschützt werden. Nur aus diesem Grund sei das aus dem 
Rechtsstaatsprinzip herzuleitende Interesse an einer möglichst umfassenden 
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren eingeschränkt. Daneben komme es nicht 
darauf an, ob der weitere Beschuldigte L. als Sozietätsmitglied Gewahrsam an den 
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beschlagnahmten Unterlagen gehabt hätte und so die Beschlagnahmefreiheit nach 
§ 97 Abs. 2 S. 3 StPO entfallen wäre. Gegen ein tatsächliches Herrschaftsverhält-
nis des Beschuldigten L. spreche jedenfalls nicht das angegebene Ausscheiden aus 
der Sozietät zum Januar 2001, denn nach diesem Zeitraum sei L. als Partner nach 
außen hin gefuhrt worden, zuletzt im Briefbogen der Beschwerdeschrift, so dass 
jedenfalls zivilrechtlich von einer Scheinsozietät auszugehen sein dürfte. Zwar sei 
eine zivilrechtliche Beurteilung der Haftungssituation für die Frage des strafrecht-
lichen Gewahrsams nicht aussagekräftig, wenn wie hier aber erfahrene Anwälte 
auf der einen Seite eine zumindest „unklare" Außendarstellung in Kauf nähmen 
und auf der anderen Seite sich der Beschuldigte auch im Zusammenhang der 
Durchsuchung noch ohne weiteres zwanglos in den Kanzleiräumen bewege, sei 
auch die Schlussfolgerung nach der natürlichen Auffassung des täglichen Lebens 
auf tatsächlich weiter bestehende faktische Verfügungsherrschaft zulässig. Auch 
die Beschlagnahmebeschlüsse vom 31.3.2003 seien rechtmäßig. Die sichergestell-
ten Unterlagen könnten für die Untersuchung des vom LG dargelegten Verdachts 
gegen die Beschuldigten von Bedeutung sein und ihre Beschlagnahme sei verhält-
nismäßig. 

Die Rechtsanwaltskammer Berlin teilte der Staatsanwaltschaft mit Schreiben 
vom 15.8.2003 mit, dass der L. ihr nicht mitgeteilt habe, dass er aus der Kanzlei 
ausgeschieden sei. 

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer, durch sämtli-
che angegriffenen Beschlüsse in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, der Ga-
rantie auf Unverletzlichkeit des Wohnraums sowie seines Anspruchs auf Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs verletzt zu sein. 

Indem die Kanzleiräume am 18.3.2003 durchsucht und umfangreiche Un-
terlagen beschlagnahmt worden seien, sei in die Unverletzlichkeit des Wohnraums 
eingegriffen worden. Dadurch, dass die Strafverfolgungsbehörden in einer Pres-
semitteilung mitgeteilt hätten, dass im Rahmen der Ermittlungen zur Aufarbeitung 
strafrechtlich relevanter Vorgänge im Zusammenhang mit der IBG umfangreiche 
Durchsuchungen einer in Berlin und Nürnberg ansässigen Großkanzlei durchge-
führt worden seien, seien die Vorfälle bekannt geworden und könnten dem Anse-
hen des Beschwerdeführers in den Augen seiner Mandanten und der breiten Öf-
fentlichkeit schaden. Die Durchsuchung sei unverhältnismäßig gewesen, da so-
wohl dem Amts- als auch dem LG auf Grund der Ermittlungsunterlagen der 
Staatsanwaltschaft bekannt gewesen sei, dass der Beschwerdeführer seit langem 
zum Strafverteidiger des Beschuldigten L. bestellt worden sei. Bei der Durch-
suchung der Kanzleiräume hätte berücksichtigt werden müssen, dass sich 
zwangsläufig auch solche Unterlagen dort befanden, die der Verteidigung des L. 
dienten und somit gem. § 97 Abs. 1 StPO nicht hätten beschlagnahmt werden 
dürfen. L. habe im Zeitpunkt der Bestellung des Beschwerdeführers als Strafver-
teidiger diesem auch detailliert Unterlagen benannt, die zur Vorbereitung der 
Verteidigung dienen sollten. Dabei handele es sich im Wesentlichen um die dann 
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später beschlagnahmten Unterlagen. Wenn die Geschäftsräume eines Rechtsan-
walts und Notars durchsucht würden, ohne zwischen Unterlagen, die der Vertei-
digung des Beschuldigten dienen, und anderen zu unterscheiden, so sei dies in 
höchstem Maße dazu geeignet, dem beruflichen Ansehen des Beschwerdeführers 
zu schaden, da potenzielle zukünftige Mandanten die Auffassung vertreten könn-
ten, dass bei ihm noch nicht einmal ureigenste Verteidigungsunterlagen sicher 
seien. 

Durch die Entscheidung des LG sei sein Anspruch auf rechtliches Gehör 
verletzt. Dies habe hinsichtlich der ursprünglichen Durchsuchungsanordnung des 
AG eine Reihe von schwerwiegenden Mängeln festgestellt und seine Entschei-
dung dabei auf eine Reihe von Tatsachen gestützt, die bisher nicht in das Verfah-
ren eingeführt gewesen seien. Es habe das Vorbringen der Staatsanwaltschaft zu 
Grunde gelegt, ohne zuvor dem Beschwerdeführer von diesem Vorbringen 
Kenntnis zu geben und ihm eine Stellungnahme zu ermöglichen. Hätte er das 
Vorbringen der Staatsanwaltschaft gekannt, so hätte er vorgetragen, dass die Fort-
führung einer Sozietät unter der selben Kurzbezeichnung nach Ausscheiden eines 
namensgebenden Partners in § 9 Abs. 2 der Berufsordnung für Rechtsanwälte 
(BORA) ausdrücklich vorgesehen und damit auch das Fortführen des Namens 
des L. in der Kurzbezeichnung des Briefkopfes nicht zu beanstanden sei. Darüber 
hinaus seien auf der Rückseite des verwendeten Briefpapiers alle für die Kanzlei 
tätig werdenden Berufsttäger namentlich aufgeführt, der L. hingegen nicht. Weiter 
hätte er vorgetragen, dass der L. am Tage der Durchsuchung zu einem vereinbar-
ten Besprechungstermin mit seinem Strafverteidiger anwesend gewesen sei. Die 
Frage des Ausscheidens des L. aus der Sozietät zum 1.1.2001 sei für die Durchsu-
chungsbeschlüsse entscheidend, da es Büroräume des L. in Berlin und in Nürn-
berg gar nicht mehr gegeben habe und eine Durchsuchungsanordnung nicht auf 
Räumlichkeiten gerichtet sein könne, die gar nicht mehr existieren. 

Die Beteiligten wurden gem. § 53 Abs. 1 VerfGHG gehört. Der Beteiligte zu 
1.) teilte mit, dass dem LG bei seiner Beschlussfassung eine Verteidigerstellung 
des Beschwerdeführers für den L. nicht bekannt war, dass sich weder eine Voll-
macht in den Ermitdungsakten der Staatsanwaltschaft befand noch eine entspre-
chende Mitteilung der Ermitdungsbehörde. 

II. 

Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. 
Gem. § 49 Abs. 1 VerfGHG kann jedermann mit der Behauptung, durch die 

öffentliche Gewalt des Landes Berlin in einem seiner in der Verfassung von Berlin 
enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Verfas-
sungsgerichtshof erheben. Soweit Gegenstand der Verfassungsbeschwerde die 
Anwendung von Bundesrecht ist, wie des Strafverfahrensrechts, besteht eine Prü-
fungsbefugnis des Verfassungsgerichtshofs in den Grenzen der Art. 142, 31 GG 
hinsichtlich solcher Grundrechte der Verfassung von Berlin, die mit dem Bundes-
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recht in Übereinstimmung stehen (vgl. u.a. Beschl. v. 2.12.1993 - Urt. 89/93 -
LVerfGE 1, 169, 179 ff = NJW 1994, 437, std. Rspr.). 

Eine Verfassungsbeschwerde kann regelmäßig erst nach Erschöpfung des 
Rechtsweges erhoben werden. Sie soll im Hinblick auf den umfassenden Rechts-
schutz unseres Rechtssystems iSd Art. 15 Abs. 4 VvB und Art. 19 Abs. 4 GG 
nicht einen wahlweisen Rechtsweg neben den sonstigen Rechtswegen gewähren, 
sondern nur dann zulässig sein, wenn sie trotz Erschöpfung der regelmäßigen ver-
fahrensrechtlichen Möglichkeiten zur Verhinderung einer Grundrechtsverletzung 
erforderlich wird (vgl. für das Bundesrecht: BVerfGE 1, 97, 103; 22, 287, 290 ff). 
Das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinne erfordert, dass der 
Beschwerdeführer alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ergreift, um eine 
Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu erwirken oder eine 
solche erst gar nicht eintreten zu lassen (vgl. für das Bundesrecht: BVerfGE 81, 
22, 27). 

Diesen Voraussetzungen genügt die Verfassungsbeschwerde hinsichtlich der 
amtsgerichtlichen Entscheidungen nicht. Dem Beschwerdeführer wäre es möglich 
gewesen, zunächst gem. § 304 Abs. 2 StPO gegen die Beschlüsse des AG Be-
schwerde zu erheben, da nach dieser Vorschrift auch andere Personen berechtigt 
sind, Beschlüsse und Verfügungen, durch die sie betroffen werden, wie der Be-
schwerdeführer in der Verfassungsbeschwerde behauptet, mit dem Rechtsmittel 
der Beschwerde anzufechten. Insbesondere auch soweit der Beschwerdeführer 
erstmals mit der Verfassungsbeschwerde auf seine Verteidigerstellung gegenüber 
dem L. hinweist, hätte er zunächst den Rechtsweg erschöpfen müssen. Im vorlie-
genden Fall wurde zwar Beschwerde gegen die Beschlüsse erhoben, nicht aber 
durch den Beschwerdeführer, sondern vielmehr durch die Partnerschaftsgesell-
schaft, in der der Beschwerdeführer Partner ist. Das LG hat auch dementspre-
chend seinen Beschluss vom 31.3.2003 an die Partnerschaftsgesellschaft gerichtet. 
Gegen diesen Beschluss ist die Verfassungsbeschwerde demgemäß unzulässig, da 
der Beschwerdeführer nicht Adressat und durch sie nicht unmittelbar betroffen 
sein kann. 

Der Annahme der Unzulässigkeit steht auch nicht entgegen, dass die Part-
nerschaftsgesellschaft iSv § 7 Abs. 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) 
iVm § 124 Abs. 1 HGB nur teilrechtsfähig ist. Bei der Partnerschaftsgesellschaft 
handelt es sich um eine Gesellschaftsform, die als Schwesterfigur der Offenen 
Handelsgesellschaft anzusehen ist und besonders für die freien Berufe geschaffen 
wurde. Zwar ist gem. § 7 Abs. 3 PartGG iVm § 125 Abs. 1 HGB jeder Gesell-
schafter ermächtigt zur Vertretung der Gesellschaft. Die Annahme, dass hier in 
Wahrheit eine Verfassungsbeschwerde der Partnerschaftsgesellschaft vorliegt, 
kommt jedoch nicht in Betracht. Der Beschwerdeführer hat die Verfassungsbe-
schwerde wegen der Verletzung eigener Rechte eingelegt. Seinen Anträgen und 
Ausführungen lässt sich nicht entnehmen, dass er die Verfassungsbeschwerde für 
die Partnerschaftsgesellschaft einlegen wollte. Im Gegenteil hat die Partner-
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schaftsgesellschaft mit Schreiben vom 4.2.2004 dem Verfassungsgerichtshof mit-
geteilt, dass sie die rechtliche Interessenvertretung des Beschwerdeführers über-
nommen habe. 

Die Partnerschaftsgesellschaft, die innerhalb der Frist des § 51 VerfGHG 
keine Verfassungsbeschwerde erhoben hat, besitzt zudem grundsätzlich selbst für 
die gerügten Grundrechte Grundrechtsfähigkeit iSd § 49 Abs. 1 VerfGHG. 

Grundrechtsfähig sind zweifelsfrei natürliche Personen. Dazu, wer im Übri-
gen grundrechtsfähig sein kann, äußert sich die Verfassung von Berlin nicht aus-
drücklich (vgl. im Bundesrecht: Art. 19 Abs. 3 GG). Nach der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofs sind jedoch jedenfalls solche juristischen Personen 
und nichtrechtsfähige Gebilde als grundrechtsfähig anzusehen, die sich nach dem 
in der Verfassung von Berlin zum Ausdruck kommenden Willen des Landesge-
setzgebers auf die Einhaltung von Individualrechten sollen berufen können (Urt. 
v. 19.10.1992 - 24/92 - NVwZ 1993, 1093 ff; Beschl. v. 13.8.1996 - 29/96 -
LVerfGE 5, 10, 12). Die Grundrechtsfähigkeit und damit verbunden die Parteifä-
higkeit im Verfassungsbeschwerdeverfahren von Handels- und ihr ähnlichen 
Partnerschaftsgesellschaften ist entsprechend dem Grundgedanken des Art. 19 
Abs. 3 GG jedenfalls dann gegeben, wenn sich der staatliche Eingriff auf das ge-
samthänderisch gebundene Gesellschaftsvermögen oder das von der Gesellschaft 
betriebene Geschäft bezieht (vgl. für das Bundesrecht für Handelsgesellschaften: 
BVerfGE 4, 7, 12; 20, 162, 171; 21, 271, 277). So kann sie Trägerin des Grund-
rechts aus Art. 7 VvB (vgl. für das Bundesrecht: BVerfGE 42, 374, 383 für die 
KG; BVerfGE 29, 260, 266 für die AG; BVerfGE 10, 89, 99 für die OHG) sowie 
des Grundrechts aus Art. 28 Abs. 2 VvB sein, da der dort verwendete Begriff der 
„Wohnung" auch Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume umfasst (vgl. für das 
Bundesrecht: BVerfGE 76, 83, 88). Darüber hinaus kann sich die Partnerschafts-
gesellschaft auf das Prozessgrundrecht des Art. 15 Abs. 1 VvB berufen (vgl. zur 
OHG und KG: Krebs in v. Münch/Kunig (Hrsg.): C G Kommentar, Bd. 1, 
5. Aufl. 2000, Art. 19, Rn. 30). 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 33, 34 VerfGHG. 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

Nr. 4 

1. Alt. 21 Satz 1 Verfassung von Berlin (VvB) begründet ein Recht der 
wissenschaftlichen Hochschulen auf Selbstverwaltung in dem auf Wissen-
schaft, Forschung und Lehre unmittelbar bezogenen Bereich. Zum Kern-
bereich akademischer Selbstverwaltung gehört auch - als eines der bedeu-
tendsten Privilegien - das den Universitäten durch den Staat verliehene 
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Promotionsrecht. Daher sind die wissenschaftlichen Hochschulen grund-
sätzlich berechtigt, in ihren Promotionsordnungen eigenverantwortlich die 
Promotionsvoraussetzungen sowie das Promotionsverfahren festzulegen. 
Das Erfordernis einer staatlichen Genehmigung der Promotionsordnungen 
hat ausschließlich den Charakter einer präventiven Rechtsaufsicht. 

2. Gesetzgeberische Einschränkungen im Kernbereich der Wissen-
schaftsfreiheit kommen nur zum Schutz kollidierender verfassungsmäßiger 
Güter in Betracht. Bei der erforderlichen Güterabwägung ist der Bedeu-
tung der miteinander kollidierenden Grundrechte und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen. 

3. § 35 Abs. 3 Satz 3 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der 
Fassung vom 30. Januar 2003 (n.F.), wonach die Universitäten Verfahren 
zur Feststellung der Eignung von Fachhochschulabsolventen für die Teil-
nahme am Promotionsverfahren nur im Einvernehmen mit den Fachhoch-
schulen des Landes, die fachlich entsprechende Studiengänge anbieten, 
bestimmen können, ist mit Art. 21 Satz 1 VvB unvereinbar. Aufgrund des 
Einvernehmenserfordernisses kann die jeweilige wissenschaftliche Hoch-
schule nicht mehr allein darüber bestimmen, wer bei ihr zur Promotion 
zugelassen wird; eine Rechtfertigung dieser Einschränkung durch die ver-
fassungsrechtlich geschützte Berufs- und Wissenschaftsfreiheit der Fach-
hochschulabsolventen oder ein Selbstverwaltungsrecht der Fachhochschu-
len ist nicht ersichtlich. 

4. § 35 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 6 BerlHG n.F., der den Universitäten als 
mündliche Promotionsleistung ausschließlich die Disputation als Verteidi-
gung der Dissertation vorschreibt, ist verfassungswidrig. Die Regelung 
greift in den Kernbereich wissenschaftlicher Betätigung der Hochschule 
ein und ist nicht durch andere, kollidierende Verfassungsgüter gerechtfer-
tigt. 

5. § 35 Abs. 5 Satz 1 BerlHG n.F., der den Universitäten vorschreibt, 
die Dissertation von mindestens einem Gutachter bewerten zu lassen, der 
nicht der verleihenden Hochschule angehört, stellt einen verfassungswidri-
gen Eingriff in den Kernbereich akademischer Selbstverwaltung dar. Die-
ser teilweise Entzug des universitären Promotionsrechts entspricht nicht 
den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes; insbesondere ist 
er auch im Hinblick auf das - nur einen kleinen Personenkreis tangierende 
- Grundrecht der Berufsfreiheit nicht erforderlich. Denn es ist nicht er-
sichtlich, dass die an den Universitäten bisher durchgeführten Promotions-
verfahren Anlass zu Zweifeln an Objektivität und Prüfungsgerechtigkeit 
geben. Zudem erscheint die zwingende Teilnahme eines externen Gut-
achters im Bereich des Berliner Hochschulrechts zur Objektivitätssiche-
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rung von Promotionsverfahren nicht geeigneter als die Bewertung einer 
Dissertation allein durch interne Gutachter. 

6. § 35 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 BerlHG n.F., wonach Fachhochschul-
professoren zu Gutachtern oder Prüfern im Promotionsverfahren von 
Fachhochschulabsolventen bestellt werden können, greift zwar in die Sat-
zungsautonomie der wissenschaftlichen Hochschulen ein, da die Vor-
schrift als gesetzgeberischer Befehl zu verstehen ist. Hierin liegt jedoch 
kein Eingriff in den Kernbereich der universitären Selbstverwaltung: Den 
Universitäten bleibt unbenommen, im Einzelfall die Bestellung von Fach-
hochschulprofessoren zu Gutachtern im Promotionsverfahren auszuschlie-
ßen. Dem Aufwand, der für die Universitäten mit einem solchen konkreten 
Zulassungsverfahren verbunden ist, stehen gewichtige grundrechtsge-
schützte Interessen der Fachhochschulpromovenden, der Fachhochschul-
professoren sowie der Fachhochschulen selbst gegenüber. 

7. § 35 Abs. 5 Satz 2 BerlHG n.F., wonach die Dissertation auf mehre-
ren Einzelarbeiten beruhen, aus einer Forschungsarbeit mit Dritten ent-
standen sein und in einer anderen Sprache als deutsch erfolgen kann, ist 
verfassungskonform dahin auszulegen, dass den Universitäten lediglich 
eine Ermächtigung eingeräumt wird, derartiges in ihren Promotionsord-
nungen zu regeln. 

8. § 35 Abs. 7 Satz 2 BerlHG n.F., der die Universitäten darauf be-
schränkt, die Ehrendoktorwürde wegen wissenschaftlicher Verdienste zu 
verleihen, berührt den Kernbereich wissenschaftlicher Betätigung der Uni-
versitäten nicht. 

Verfassung von Berlin Art. 17, Art. 21 Satz 1 

Grundgesetz Art. 5 Abs. 3 

Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
§§ 49 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1; 51 Abs. 2 

Berliner Hochschulgesetz n.F. 
§§ 2 Abs. 1 Sätze 1, 2, Abs. 6 Satz 1; 4 Abs. 3 Sätze 4, 5; 31 Abs. 4 Satz 1; 35 

Abs. 3 Sätze 3, 4, HS 2, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 Satz 2; 89 Abs. 1; 
100 Abs. 1 Nr. 3; 102a Nr. 3; 137 

Hochschulrahmengesetz 
§§ 2 Abs. 1; 16 Satz 1; 44 Abs. 1 Nr. 3; 47 Nr. 3; 58 Abs. 1 Satz 3; 59 Sätze 1, 2 

Urte i l vom 1. November 2004 - Ver fGH 210/03 -

in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerden 
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